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Der Entw urf einer R e i c h s v e r s i c h e r u n g s o r d n u n g ,  durch 
welche die bestehenden A rbeiterversicherungsgesetze einheitlicher und ein
facher gestalte t w erden sollen, ist vor kurzem  von der R eichsregierung v e r
öffentlicht w orden. E r ist zurzeit G egenstand eingehender B esprechung und leb
haftester Kritik in den Kreisen der A rbeitgeber und A rbeitnehm er. Damit 
w ird  der ganzen A rbeiterversicherung von neuem großes In teresse zuge
w endet, und namentlich die Kosten der V ersicherung w erden eifrig erörtert. 
E s w ird  daher gerade im jetzigen Zeitpunkte gerechtfertig t sein, den Teil der 
Kosten, der für die B etriebsunternehm er w egen der E igenart seiner B erech
nung besonders w ichtig ist, eingehender zu behandeln.

Die K o s t e n  d e r  A r b e i t e r v e r s i c h e r u n g  d e s  D e u t s c h e n  
R e i c h e s  w erden von den B etriebsunternehm ern, den versicherten  P e r
sonen und dem R eiche getragen. Bei der K r a n k e n v e r s i c h e r u n g  e r
folgt die Deckung der Kosten in der Regel durch Beiträge, w elche die A rbeit
g eb er zu leisten haben, die sie aber zu zw ei D ritteln den V ersicherten bei der 
Lohnzahlung abziehen können. Die Ausgaben der U n f a l l v e r s i c h e r u n g  
haben die U nternehm er der versicherten  B etriebe allein zu tragen. Die Bei
träge zur D eckung der Kosten der I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g  haben in 
der H auptsache die A rbeitgeber zu entrichten, die jedoch die Hälfte davon 
von den A rbeitnehm ern bei der Lohnzahlung w ieder einziehen können; außer
dem gibt das Reich einen jährlichen Zuschuß von 50 M zu jeder Invaliden- 
und A ltersrente. Die G esam tausgaben ohne die Einlagen in den R eservefonds 
betrugen im Jah re  1907 bei der K rankenversicherung 320,4, bei der Unfall
versicherung 175,3, bei der Invalidenversicherung 190,2 Millionen M, zu
sam m en 685,9 Millionen M. Davon und von dem B etrage der Einlagen
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in den R eservefonds entfielen auf die A rbeitgeber 367,1, auf die A rbeitnehm er 
314,6 Mill. M, der Reichszuschuß betrug  49,6 Mill. M.

Nach dem E ntw urf der erw ähnten  R eichsversicherungsordnung soll der 
Invalidenversicherung eine H i n t e r  b l  i e b e n e n v e r s i ö h e r u n g  ange
gliedert w erden, deren  K osten durch Erhöhung der B eiträge zu r Invaliden
versicherung und durch einen R eichszuschuß aufgebrach t w erden  sollen. Die 
A rbeitgeber haben dem nach, da sie an den W ochenbeiträgen  zu r H älfte be
teiligt sind, en tsprechend höhere L asten  zu übernehm en.

D ann soll nach diesem  neuen G esetz die B eitragsleistung zu r K ranken
versicherung geändert w erden, und zw ar so, daß künftig die B eiträge zur 
Hälfte von den A rbeitgebern  und zur Hälfte von den V ersicherten  zu tragen 
sind, w ährend  b isher dieses V erhältnis, w ie schon erw ähnt, ein zu zwei 
D ritteln w ar.

A ußerdem  w ürden  den für die D urchführung der U nfallversicherung ein
gerichteten  B erufsgenossenschaften durch die in der R eichsversicherungs
ordnung vorgesehenen E inrichtungen zah lreicher V e r s i c h e r u n g s 
ä m t e r  w e ite re  Kosten auferlegt w erden.

Die B eiträge, w elche die B etriebsunternehm er zur A rbeiterversicherung  
zu leisten haben, w erden  also voraussichtlich , auch w enn das neue G esetz 
bei den w eiteren  B eratungen und in der endgültigen Fassung  Einschränkungen 
erfährt, ganz beträchtlich  steigen. Die B etriebsun ternehm er haben daher 
m ehr als je das größte In teresse  an der H öhe der von  ihnen im einzelnen 
zu zahlenden B eiträge und an ih rer genauen Feststellung.

Die B eiträge zur K rankenversicherung können w ohl durch V erm inderung 
der Erkrankungsfälle und der K rankheitsdauer, also durch gesundheits
polizeiliche M aßnahm en, schnelle und sachgem äße H eilbehandlung erm äßigt 
w erden. Durch gleiche M aßregeln und Einrichtungen läßt sich auch eine 
V erringerung der Kosten der Invalidenversicherung erreichen , indem die 
Zahl der Invaliditätsfälle herabgedrück t und Invaliden w ieder erw erbsfähig  
gem acht w erden . Eine V erm inderung der Zahl der Unfälle und dam it der 
durch diese entstehenden Kosten läßt sich durch ta tk räftig  durchgeführte 
U nfallverhütungsm aßnahm en erzielen. Nach allen diesen R ichtungen w erden 
auch die versch iedensten  B estrebungen eifrig verfolgt. A ber auch bei w ei
teren  Erfolgen derselben w erden  doch die von den U nternehm ern und den 
V ersicherten  zu tragenden  L asten  s te ts  sehr hoch bleiben.

Es w ird  also für den U nternehm er im m er seh r w ichtig  sein, ob der auf 
ihn entfallende Teil der L asten  richtig bem essen ist.

F ü r die D u r c h f ü h r u n g  d e r  U n f a l l v e r s i c h e r u n g  sind die 
P rivatbetriebe  in B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t e n  verein ig t, von denen es 
für das gesam te versicherte  G ew erbe 66, für die L and- und F o rs tw irtsch a ft 48 
gibt. Die V erhältn isse der le tz teren  sollen im nachfolgenden unberück
sichtig t bleiben, da sie w esentlich verschieden sind von denen der gew erb
lichen B erufsgenossenschaften und hier kaum  in teressieren .

Jede B erufsgenossenschaft h a t für sich alljährlich den B etrag  der Ge
sam tausgaben des vorhergehenden Jah res  auf die B etriebe um zulegen. Es 
geschieht dies durch eine Verteilung auf die einzelnen B etriebe, w ofür zw e i
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G esichtspunkte m aßgebend sind. Der eine ist die Höhe der in dem B etriebe 
verdienten anrechnungsfähigen Löhne, der andere die durchschnittliche 
U n f a l l g e f ä h r l i c h k e i t  des G ew erbzw eiges, zu dem  der B etrieb ge
hört. Denn das U nfallversicherungsgesetz bestim m t, daß für die zu jeder 
gew erblichen Berufsgenossenschaft, m it Ausnahme der See-B erufsgenossen
schaft, gehörenden B etriebe je nach dem G rade der m it ihnen verbundenen 
Unfallgefahr entsprechende G e f a h r e n k l a s s e n  zu bilden sind. Um die 
V erschiedenheit dieser G efahrenklassen in die R echnung zur E rm ittelung des 
auf den einzelnen B etrieb entfallenden U m lagebeitrages einführen zu können,, 
müssen G e f a h r e n z i f f e r n  aufgestellt w erden, die in ihrem  zahlen
mäßigen V erhältnis zu einander die verschiedene Größe der Unfallgefähr
lichkeit der in den G efahrenklassen verein ig ten  B etriebsgruppen darstellen.

D er U m l a g e b e i t r a g  jedes B etriebes is t also proportional zu den 
in letzterem  verdienten verrechnungsfähigen Löhnen und zu der für den Be
trieb je nach seiner Zugehörigkeit zu den G efahrenklassen festgesetzten  
Gefahrenziffer zu berechnen. In diese Rechnung is t dem nach durch die 
Einführung der in Zahlen auszudrückenden Unfallgefährlichkeit ein eigenartiger 
U m stand gebracht, der für die B etriebsunternehm er die größte Bedeutung 
hat. Dies zeigt sich darin deutlich, daß die U m lagebeiträge der B etriebe, 
auf 1000 M Lohn berechnet, außerordentlich verschieden sind.

Der J a h r e s b e d a r f  e i n e r  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  hängt 
w esentlich von der Zahl und Schw ere der vorgekom m enen Unfälle ab, 
B erufsgenossenschaften, in denen besonders gefährliche B etriebe verein ig t 
sind, haben einen verhältnism äßig viel höheren Jah resbedarf als B erufs
genossenschaften m it ungefährlichen Betrieben. D araus ergibt sich schon 
eine erhebliche V erschiedenheit der U m lagebeiträge, eine w eitere, noch 
größere entsteh t aber innerhalb jeder B erufsgenossenschaft durch die V er
schiedenheit der Unfallgefährlichkeit. Diese eigenartigen V erhältnisse führen 
dazu, daß der U m lagebeitrag seh r ungefährlicher G ew erbzw eige gar nicht 
ins G ewicht fällt; e r betrug  z. B. für 1000 M Löhne und für das Jah r 1908 
bei Z igarrenfabriken im H andbetrieb 0,8 M, im K raftbetrieb 1,0 M. D agegen 
w achsen die B eiträge bei gefährlichen G ew erbzw eigen so hoch, daß sie einen 
seh r erheblichen Teil der B etriebskosten bilden und zu einer drückenden L ast 
w erden können. So hatten  für 1908 auf 1000 M Löhne zu zahlen die Ab
bruchgeschäfte im Bereich der Nordöstlichen B augew erks-B erufsgenossen- 
schaft 157,50 M, die Lohndreschereien im B ereiche der N ordöstlichen Eisen- 
und S tahl-B erufsgenossenschaft 86,11 M.

Es is t klar, daß es angesichts dieser U nterschiede in den U m lagebei
trägen für den B etriebsunternehm er von der größten B edeutung ist, bei w elcher 
Berufsgenossenschaft sein Betrieb eingetragen und in w elcher G efahrenklasse, 
zu w elcher Gefahrenziffer dieser eingeschätzt ist. Die ers tere  F rage der 
b e r u f s g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n  Z u g e h ö r i g k e i t  des B etriebes ist 
zu entscheiden nach der durch B undesratsbeschluß festgesetzten  V erteilung 
der G ew erbzw eige auf die Berufsgenossenschaften. Diesem Beschluß en t
sprechend hat das R eichs-V ersicherungsam t ein alphabetisches V erzeichnis 
der G ew erbzw eige mit Angabe der B erufsgenossenschaften, zu denen sie ge
hören, veröffentlicht. Die letzte Ausgabe dieses im Laufe der Jah re  durch neu
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hinzugekom m ene G ew erbzw eige vervollständigten , durch E ntscheidungen in 
K atasterstre itigkeiten  auch geänderten  V erzeichnisses findet sich in den am t
lichen N achrichten des R eichs-V ersicherungsam tes 1903 Nr. 7, N achträge sind 
in derselben Zeitschrift 1905 Nr. 7 veröffentlicht. E ine neue A usgabe w ird  der in 
nächste r Zeit erscheinende zw eite  Teil des vom  genannten A m t herausgege
benen H a n d b u c h e s  d e r  U n f a l l v e r s i c h e r u n g  bringen. Aus diesem 
V erzeichnisse kann der U nternehm er ersehen, ob sein B etrieb  der richtigen 
B erufsgenossenschaft zugeteilt is t; die B eschw erde dagegen is t beim  Reichs- 
V ersicherungsam t zu erheben.

Die zw eite  F rage  der E i n s c h ä t z u n g  d e r  B e t r i e b e  und die damit 
zusam m enhängende F rage  der gerechten  E rm ittlung d er G efahrenziffern für 
die von den B erufsgenossenschaften  anfzustellenden G e f a h r e n t a r i f e  
sollen im nachfolgenden näher e rläu te r t w erden . H ierzu liegt zu rzeit umso
m ehr V eranlassung vor, als v o r kurzem  das R eichs-V ersicherungsam t eine 
Änderung in der Feststellung der G efahrenziffern eingeführt h a t und augen
blicklich eine größere Zahl industrieller B erufsgenossenschaften  ih re  bisher 
geltenden G efahrentarife nachprüfen und sie  dabei nach dem neuen V er
fahren gestalten.

Die E r m i t t l u n g  d e r  G e f a h r e n z i f f e r  erfolgt se it längerer Zeit 
dadurch, daß für jeden G ew erbzw eig  rechnungsm äßig die F rage  bean tw orte t 
w ird : „W elcher B elastungsw ert entfällt innerhalb e iner gew issen Zeit auf 
1000 M L öhne?“ D ieser B elastungsw ert kann sich natürlich  nur auf die Un
fälle beziehen, die bei dem betreffenden G ew erbzw eig  en tstanden sind. Er 
erg ib t sich genau für jeden Unfall als Summ e der durch ihn entstandenen  ein
m aligen A usgaben und des K apita lw ertes der bew illigten, e tw a  noch laufenden 
U nfallw erte. Die B erechnung dieser K apitalw erte  stöß t aber insofern auf 
Schw ierigkeiten, als für die S terblichkeit der U nfallverletzten  und für die etw a 
im Laufe der Jah re  durch M inderung oder E rhöhung der U nfallrenten ent
stehende Ä nderung der le tz teren  allgemein gültige E rm ittlungen für die ver
schiedenen Industriezw eige nicht vorhanden  sind. Es h a t sich ab er ein W eg 
gefunden, der diese Schw ierigkeiten  um gehen läßt. D urch V ergleichsrech
nungen, w elche vom  R eichs-V ersicherungsam t und einigen B erufsgenossen
schaften  angestellt w orden  sind, w urde erm ittelt, daß bei G ew erbzw eigen, 
die m it großen Lohnsum m en v ertre ten  sind, ein V erfahren, das nur die bis zu 
einem gew issen Zeitpunkt gezahlten  E ntschädigungsbeiträge berücksichtigt 
und die K apitalw erte der von diesem Z eitpunkt ab laufenden R enten  unberück
sichtig t läßt, nahezu dieselben G efahrenziffern erg ib t w ie das genaue, die vollen 
B elastungsw erte  in die R echnung einführende V erfahren. D em  Z ahlenw ert 
nach w erden  diese durch das vereinfach te  V erfahren  gefundenen G efahren
ziffern allerdings andere Zahlen, ab er darauf kom m t es n icht an, da lediglich 
das gegenseitige W ertverhältn is der Ziffern für ihre A nw endung bei B erech
nung der U m lagebeträge von B edeutung ist.

Das R eichs-V ersicherungsam t h a t in einem  R undschreiben vom  18. Mai 
1896 (veröffentlicht in den Amtlichen N achrichten Nr. 6 vom  1. Juni 1896) das 
erw ähn te  vereinfachte V erfahren empfohlen, und die B erufsgenossenschaften 
haben es auch durchgängig bei der N achprüfung ih re r G efahrentarife zu r Be
rechnung der G efahrenziffern benutzt. Da es sich bei d ieser E rm ittlung um
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eine W ahrscheinlichkeitsrechnung handelt, so müssen zur Erhöhung der Ge
nauigkeit m öglichst große Zahlen verw endet w erden ; es w ird  also bei der 
Gegenüberstellung der Entschädigungsbeträge und der Löhne die Erm ittlung 
für einen möglichst großen Zeitraum , m öglichst für die ganze Zeit des Be
stehens der B erufsgenossenschaft vorgenom m en.

D as R echnungsverfahren erfordert natürlich genaue Aufzeichnungen über 
die Unfälle und die gezahlten Entschädigungsbeträge. Diese Angaben sind in 
den Büchern der Berufsgenossenschaften enthalten; um sie aber in über
sichtlicher und bequem zu verw ertender Form  zur H and zu haben, hat das 
R eichs-V ersicherungsam t die Führung von Z ä h l k a r t e n  vorgeschrieben, 
die nach bestim m ten G rundsätzen für jeden Unfall aufzustellen und fortzu
führen sind, bis der Unfall durch Ausscheiden des E ntschädigungsberechtigten 
aus dem Rentengenuß infolge W iedererlangens der völligen E rw erbfähigkeit, 
Todes usw . gänzlich erledigt ist. Diese Zählkarten haben Angaben über den 
Unfall, den V erletzten, den B etrieb, in dem der Unfall sich ereignet hat, und 
über säm tliche für den Unfall gezahlten E ntschädigungsbeträge (Kosten des 
H eilverfahrens, Unfallrenten) zu enthalten.

Mit Hilfe dieser Zählkarten w ird zur Vornahme der Prüfung des Gefahren- 
tarifes, die in der Regel bei jeder B erufsgenossenschaft nach je fünf Jahren 
zu erfolgen hat, ein V erzeichnis aufgestellt, w elches für jeden in der Ge
nossenschaft vertre tenen  G ew erbzw eig die G esamtsumm e der innerhalb einer 
möglichst großen Zahl von Jahren  gezahlten Löhne und die in derselben Zeit 
für die auf den G ew erbzw eig entfallenden Unfälle gezahlten Entschädigungen 
angibt und in einer w eiteren Spalte den auf 1000 M Lohn sich ergebenden 
Entschädigungsbetrag erm ittelt. Zur Erläuterung dieses V erfahrens seien hier 
zw ei Beispiele mitgeteilt.

Für die bei der Nordöstlichen Eisen- und S tahl-B erufsgenossenschaft ein
getragene reine M aschinenfabrikation (ohne andere B etriebsarten) ergab sich 
für die Zeit vom 1. O ktober 1885 bis 31. D ezem ber 1907 eine Lohnsumm e von 
184 336 039 M, eine Entschädigungssum m e von 1 480 443 M, also auf 1000 M 
Lohn 8,03 M, für den Schiffbau dagegen bei 130 885 005 M Löhnen und 
2 070 225 M Entschädigungen 15,8 M Entschädigung auf 1000 M Lohn, für die 
Lohndreschereien bei 3 537 343 M Löhnen und 154 844 M Entschädigungen 
sogar 43,8 M auf 1000 M Lohn. Sofern diese auf 1000 M Lohn berechneten 
Belastungsziffern aus großen Zahlen erm ittelt sind, w erden sie in ihrem gegen
seitigen Zahlenverhältnis ein Maß für das Verhältnis der durchschnittlichen 
Unfallgefährlichkeit der im Verzeichnte unterschiedenen G ew erbzw eige dar
stellen. Einem Vorschlag des Reichs-V ersicherungsam tes entsprechend haben 
die Berufsgenossenschaften angenomm en, daß die Belastungsziffern derjenigen 
G ew erbzw eige als zutreffend anzusehen sind, w elche in der S tatistik  eine 
Lohnsumme von w enigstens fünf Millionen M aufweisen. F ür die vo re r
w ähnten G ew erbzw eige w ird  also angenomm en, daß ihre Gefährlichkeit sich 
zueinander verhält w ie 8,3:15,8:43,8.

In dieser P roportionalität ist demnach das Verhältnis der Gefahrenziffern 
zueinander gegeben, w ie sie in den G efahrentarif einzusetzen sind. Es w äre 
nun am einfachsten gew esen, w enn die auf 1000 M Lohn berechneten  B e
lastungsziffern auch ohne w eiteres als Gefahrenziffern angenomm en w orden
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w ären . Die B erufsgenossenschaften  haben  iedoch seinerzeit vorgezogen, die 
rechnerisch  gefundenen Zahlen so um zurechnen, daß für e inen G ew erbzw eig , 
und zw ar m eist für den größten, eine G efahrenziffer entstand, die für die Um
lageberechnung rech t einfach w ar. So ha t die K nappschafts-B erufsgenossen
schaft für den bei ih r am  m eisten v e rtre ten en  G ew erbzw eig  (Steinkohlen
b ergw erk  m it e rhöh te r Gefahr) die Ziffer 100, die N ordöstliche E isen- und 
S tah l-B erufsgenossenschaft für die M aschinenfabrikation die Ziffer 4, die Nord
östliche B augew erks-B erufsgenossenschaft für die M aurer die Zifier 5, die 
L agerei-B erufsgenossenschaft fü r die am  m eisten  vorkom m enden M anufaktur- 
und M odew arenhandlungen die Ziffer 1 genom m en. D ie G efahrenzifiera der 
übrigen G ew erbzw eige w urden  dann durch en tsprechende U m rechnung der 
auf 1000 M Lohn erm itte lten  B elastungszifiern  gefunden und gew öhnlich auch 
noch abgerundet, um  w ieder einfache Z ahlen für die U m lageberechnung zu 
erhalten.

Die auf diese W eise festgestellten  G efahrenziffem  w a re n  w ohl für ihre 
w eite re  V erw endung bei der E rm ittlung der U m lagebeiträge m eist seh r ein
fach, aber die G efahrentarife, in denen diese G efahrenziffern u n te r Aufzählung 
d er G ew erbzw eige verze ichne t w urden , w aren  rech t unverständ lich  und un
verg le ichbar gew orden. Je  nach dem Belieben der B erufsgenossenschaften 
haben die G efahrentarife die a llerversch iedensten  G efahrenziffern erhalten ; 
m anche T arife  w eisen  nur geringe Zahlen, m anche dagegen seh r hohe auf. 
Eine gegenseitige V ergleichung d ieser T arife  is t ohne Zuhilfenahm e der Be
rechnungsunterlagen unmöglich. Ebenso kann kein U nternehm er w issen, w as 
diese Zahlen bedeuten, w enn e r n icht diese U nterlagen, die ihm gewöhnlich 
g a r  n icht zugänglich sind, genau s tu d ie r t

B ei der W ichtigkeit der G efahrenziffern für die B erechnung des fü r jeden 
B etrieb  zu zahlenden U m lagebeitrages is t ab er unbedingt volle K larheit er
fo rderlich; der U nternehm er muß ohne w eiteres aus dem  T arif e rsehen  können, 
w as  die für seinen B etrieb  angesetzte  G efahrenziffer b e d e u te t

D as R eichs-V ersicherungsam t h a t daher durch ein an  den V erband der 
D eutschen B erufsgenossenschaften  gerich te tes Schreiben vom  22. Februar 
1908 eine a n d e r  w e i t e  G e s t a l t u n g  u n d  B e r e c h n u n g  d e r  G e - 
f a h r e n t a r i f e  a n g e re g t H ierüber is t auf dem XXII. ordentlichen Berufs- 
genossenschaftstag  zu Kiel am  16. Juni 1908 verhandelt w orden . In einer dort 
angenom m enen Resolution w urde der A nregung des A m tes im allgemeinen 
zugestim m t D em entsprechend haben fas t alle gew erblichen B erufsgenossen
schaften, die im vorigen Jah r ihre G efahrentarife nachprüften , die in der be
sprochenen W eise rechnerisch  gefundenen B elastungsziffern u n m i t t e l b a r  
in den neuen T arif e ingesetz t; einige w enige G enossenschaften  haben  für die 
G efahrenziffem  in ihrem  neuen T arife noch die um gerechneten  Zahlen ange
nommen, w erden  jedoch nach kurzer Z eit die T arife  nach dem  neuen Ver
fahren gestalten . Für die im laufenden Jah re  stattfindenden Tarifrevisionen 
w ird  das neue V erfahren durchw eg angew 'endet w erden , bei einigen B erufs
genossenschaften  allerdings m it einer Ä nderung, die noch zu e rö rte rn  i s t  

Bei der E insetzung der B elastungszifiern in die T arife is t m eistens eine 
A brundung vorgenom m en w erden , um die w eite re  rechnerische V erw endung 
der Zahlen zu vereinfachen. Eine solche, auch in der auf dem  B erufsgenossen
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schaftstag  in Kiel angenomm enen Resolution empfohlene A bänderung in 
mäßigen G renzen is t nicht zu beanstanden, da die G efahrenziffern doch nur 
D urchschnittsw erte  sind.

A ber auch m it einer solchen A brundung w ird  die B erechnung des auf 
jeden B etrieb entfallenden U m lagebeitrages e tw as erschw ert gegenüber der 
Rechnung m it seh r einfachen um gerechneten Zahlen, z. B. 1 oder 10. So hat 
die F leischerei-B erufsgenossenschaft unter ihrep 56 000 B etrieben e tw a 30 000 
F leischereien und ähnliche B etriebe, die keine M otoren anw enden und bisher 
zur Gefahrenziffer 1 veranlagt w orden sind. Es ist klar, daß w enn nun nach 
dem Ergebnis der B erechnung die B elastüngsziffer als G efahren
ziffer m it 4,2 unm ittelbar in den Tarif eingesetzt w ird, die Erm ittlung der Um
lagebeiträge für die erw ähnten 30 000 B etriebe w esentlich m ehr Zeit erfor
dert, somit m ehr Kosten veru rsach t, als w enn m it der Ziffer 1 gerechnet 
w erden kann, da im ersten  Fall in der A usrechnung für jeden B etrieb mit 4,2 
vervielfacht w erden muß, w as beim Rechnen mit Ziffer 1 w egfällt. Diese nicht 
zu leugnende Erschw erung der U m lageberechnung ist aber gegenüber der K lar
heit, die durch Einsetzung der tatsächlich aus d er Gefährlichkeitserm ittlung sich e r
gebenden Ziffer 4,2 in dem G efahrentarif entsteht, nicht zu hoch zu veranschlagen. 
Denn bei Angabe der Ziffer 4,2 in dem erw ähnten  Beispiel w eiß man, daß diese 
Zahl den im D urchschnitt bei allen B etrieben der erw ähnten  A rt auf 1000 M 
Löhne entfallenden Entschädigungsbeitrag darstellt, w ährend  bei E insetzung 
der Ziffer 1 vollständige U nklarheit über die Bedeutung dieser Ziffer herrsch t. 
D ieser Ü belstand kommt schon zur Geltung, w enn m an den G efahrentarif 
einer einzelnen B erufsgenossenschaft berechnet; er is t ab er in einem das 
Verständnis der Tarife völlig vernichtenden M aße vorhanden, w enn m an die 
Ziffern der 65 G efahrentarife der bestehenden gew erblichen B erufsgenossen
schaften nebeneinander hält. Dann w ird  niemand, der dem G efahrentarif
w esen nicht ein ganz besonderes Studium w idm et, verstehen , w eshalb oft für 
die Gefahrenziffern ganz ungefährlicher B etriebe seh r hohe, für die von sehr 
gefährlichen B etrieben ganz niedrige Zahlen angegeben sind. Zu diesem Miß
stand aber kom m t noch ein zw eiter. D as B estreben, zur Vereinfachung 
der Umlageberechnung rech t einfache Gefahrenziffern zu erhalten, verführte  in 
vielen Gefahrentarifen dazu, die erm ittelten und um gerechneten Ziffern recht 
erheblich abzurunden. H ierdurch w urden die berechneten  Ziffern oft so stark  
abgeändert, daß die betreffenden B etriebe en tw eder erheblich zu viel oder zu 
w enig B eiträge zahlten, die übrigen B etriebe also begünstigt oder geschädigt 
w urden. W erden aber künftig die berechneten  Ziffern unm ittelbar, also ohne 
Umrechnung, als G efahrenziffern in die T arife eingesetzt, so  v e rs teh t es sich 
von selbst, daß man nur kleine A bänderungen vornehm en w ird, denn die 
Ziffern sollen ja ein m öglichst genaues Bild von der V erschiedenheit der Ge
fährlichkeit durch den für 1000 M Lohn erm ittelten E ntschädigungsbetrag e r
geben. Eine solche mäßige Abrundung, z. B. auf ganze und halbe Einer, ist 
nicht zu beanstanden und kann dem Bedürfnis nach einfacheren Zahlen für 
die w eitere  V erw endung bei der U m lageberechnung vollständig genügen.

Gegen die E insetzung der unm ittelbar erm ittelten Belastungsziffern als Ge
fahrenziffern ist w e ite r geltend gem acht w orden, daß die B etriebsunternehm er 
an die b isher angenom m enen Ziffern gew öhnt sind und neue, unter U m ständen
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w esentlich höhere oder niedrigere Ziffern nicht verstehen  w ürden , im ersteren  
Fall auch leicht zu der M einung komm en könnten, die G efahrenziffer ihrer 
B etriebe sei ungerech t erhöht w orden. Es ist zuzugeben, daß w enn nun
m ehr die G efahrentarife w esentlich andere Ziffern aufw eisen w erden , bei den 
B etriebsunternehm ern dadurch M ißverständnisse hervorgerufen  w erden  können. 
W enn in dem erw ähnten  Beispiel dem U nternehm er eines F leischereibetriebes, 
der b isher zu r G efahrenziffer .1 e ingeschätzt w ar, die neue Ziffer 4,2 'm itge
teilt w ird, so w ird  allerdings dieser U nternehm er zunächst nicht verstehen, 
w eshalb die G efahrenziffer seines B etriebes sich so bedeutend  geändert h a t  
D ieser Ü belstand aber lä ß t‘sich durch eine kurze B elehrung beseitigen.

Um aber dem W unsch einiger B erufsgenossenschaften, die bei Annahme 
der nicht um gerechneten  Ziffern bei ihren G enossenschaftsm itgliedern viele 
M ißverständnisse und dadurch viele B eschw erden  fürchten, entgegen zu 
komm en, hat das R eichs-V ersicherungsam t zugelassen, daß in den G efahren
tarifen beide Zahlen, die berechneten  B elastungsziffern und die hieraus durch 
U m rechnung nach dem b isher angew endeten  V erfahren gew onnenen Zahlen, 
neben einander angegeben w erden. F ü r die Ü bergangzeit w ird  h ierdurch das 
V erständnis der T arife erleichtert, und bei einer späteren  T arifrevision  können 
dann die um gerechneten  Zahlen w eggelassen w erden.

Es is t nun noch zu erö rtern , w ie die G e f a h r e n z i f f e r n  f ü r  b e 
s o n d e r e  V e r h ä l t n i s s e  fes tgese tz t w erden.

Die in den G efahrentarif eingesetzten  G efahrenziffern gelten für d u r c h 
s c h n i t t l i c h e  G e f a h r e n v e r h ä l t n i s s e ,  da sie aus den fü r die Ge
sam theit der in jedem  G ew erbzw eige vorhandenen B etriebe geltenden Zahlen 
erm ittelt w orden  sind. Es ist also auch nur gerech tfertig t, diese Ziffern für 
die B erechnung der U m lagebeiträge anzuw enden, w enn die G efahrenverhält
nisse gew öhnliche sind. T rifft diese V oraussetzung nicht zu, dann rechtfertig t 
sich eine Erhöhung, un ter U m ständen auch eine E rm äßigung der norm alen 
G efahrenziffer. U n g e w ö h n l i c h e  G e f a h r e n v e r h ä l t n i s s e  können 
vorhanden sein, w enn eine erheblich anders gea rte te  B etriebsw eise  eine 
w esentlich andere Unfallgefahr zu r Folge hat, als im allgem einen für die Be
triebe desselben G ew erbzw eiges anzunehm en ist, fe rner w enn  in einem B e
triebe im V ergleich zu anderen gleichartigen U nternehm ungen ungew öhnliche 
G efahren vorliegen. D er G enossenschaftsvorstand  kann in solchen Fällen 
bei der E inschätzung der B etriebe von der norm alen G efahrenziffer ab
w eichen; jedoch muß dem V orstand  im T arif durch besondere Bestim m ungen 
das R echt dazu gegeben sein. L e tz te res  trifft bei den G efahrentarifen  fast 
aller B erufsgenossenschaften zu. Die T arife enthielten b isher vielfach auch 
eine Bestimm ung, nach der auch beim  Fehlen allgemein gebräuchlicher Schutz
vorkehrungen die V orstände zu r E rhöhung der G efahrenziffer erm ächtig t 
w erden. Da es sich aber dabei um V erstöße gegen die U nfallverhütungsvor
schriften handelt, so ha t das R eichs-V ersicherungsam t in einem  an die Ge
nossenschaftsvorstände gerichteten  R undschreiben vom  25. N ovem ber 1908 
ausgesprochen, daß in Zukunft von der vo rerw ähn ten  B estim m ung abzusehen 
sei; gegen die säum igen B etriebsuntem ehm er is t auf G rund der in den Un- 
fallverhütungsvorschriften enthaltenen S trafbestim m ungen vorzugehen. Auch 
soll nach dem R undschreiben künftig nicht m ehr die b isher in den T arifen
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m ehrfach vorgesehene Befugnis zur Auferlegung von Zuschlägen zur gew öhn
lichen G efahrenziffer beim Ü bersteigen der durchschnittlichen Unfallziffer 
den V orständen übertragen w erden, da dieses R echt gesetzlich der G enossen
schaftsversam m lung Vorbehalten ist.

Die G efahrentarife w erden von den B erufsgenossenschaften aufgestellt 
und in der G enossenschaftsversam m lung beschlossen, der das B erechnungs
m aterial vorzulegen i s t  Bei der erläuterten  W ichtigkeit des T arifes und 
seiner Gefahrenziffer ist es geraten , auch den G enossenschaftsm itgliedern 
durch Veröffentlichung der R echnungsunterlagen, z. B. in den berufsgenossen
schaftlichen Zeitschriften, Gelegenheit zur Prüfung zu geben. Die Genehmi
gung der Tarife erfolgt für 62 gew erbliche Berufsgenossenschaften durch 
das R eichs-V ersicherungsam t das natürlich die U nterlagen prüft und nötigen
falls über die Gestaltung des T arifes m it dem G enossenschaftsvorstand in V er
handlungen tritt. Nur für 4 B erufsgenossenschaften sind die Landes-V er- 
sicherungsäm ter in M ünchen, D resden und S tu ttgart zuständig. Ist die G e 
n e h m i g u n g  e i n e s  T a r i f e s  erfo lg t so kann gegen ihn keine B eschw erde 
m ehr erhoben w erden, und der Tarif gilt in der Regel für fünf Jah re ; hierauf hat 
w ieder eine Revision zu erfolgen. W enn sich das Bedürfnis zur Vornahme 
einer solchen schon früher herausstellt, so kann der T arif vorzeitig  ge
ändert w erden. A ndererseits können auch die R echnungsunterlagen 
zu dem Ergebnis führen, daß eine Änderung der G efahrenziffem  nicht nötig 
ist. Dann kann die G enossenschaftsversam m lung die Beibehaltung des T a
rifes für höchstens w eitere  fünf Jah re  beschließen und das R eich-V ersiche
rungsam t oder das zuständige L andes-V ersicherungsam t diese Beibehaltung 
genehmigen.

Nachdem der Tarif genehm igt ist, h a t die B erufsgenossenschaft ihn den 
Genossenschaftsm itgliedern m itzuteilen, und dann h a t die V e r a n l a g u n g  
d e r  B e t r i e b e  nach den Bestimm ungen des Tarifes zu erfolgen. Als Grund
lage hierfür haben die B etriebsunternehm er der B erufsgenossenschaft durch 
Ausfüllung eines F r a g e b o g e n s  über ihre B etriebsw eise, ihre B etriebs
einrichtungen sow ie über sonstige für die V eranlagung m aßgebende V er
hältnisse die erforderlichen Angaben zu m achen. Nach diesen w ird  dann 
der Betrieb eingeschätzt; das Ergebnis dieser V eranlagung w ird  jedem Ge
nossenschaftsm itglied durch einen V eranlagungsbescheid m itgete ilt

Gegen die V eranlagung steh t den B etriebsunternehm ern binnen einer 
F rist von zw ei W ochen die B e s c h w e r d e  an das R eichs-V ersicherungsam t 
oder an das zuständige L andes-V ersicherungsam t zu; diese Ämter, entscheiden 
endgültig.

Die V eranlagung gilt für die ganze T arifze it also in der Regel für fünf 
Jahre. Eine Änderung in der Einschätzung innerhalb dieses Zeitraum es ist 
nur bei B etriebsänderungen zulässig, von denen der B etriebsunternehm er der 
B erufsgenossenschaft Mitteilung zu m achen h a t

Es ist also sicher wichtig, daß die B etriebsunternehm er rechtzeitig  die 
Veranlagung ihre B etriebe prüfen und sich überhaupt m ehr als bisher um die 
Aufstellung der G efahrentarife und ihre Anwendung kümmern. Die Notw en
digkeit hierzu w ird  um so größer w erden, je m ehr die B eiträge zur A rbeiter
versicherung und besonders zur U nfallversicherung steigen.



346 ABHANDLUNGEN

AUS DEN ERGEBNISSEN DER STATISTIK DER 
DEUTSCHEN ARBEITERVERSICHERUNG.

Von Ingenieur OTTO GRAF, Zuffenhausen.

(Schluß von Seite 320.)
Ganz allgemein richten sich deshalb die B estrebungen der U nfallverhütung8) 

gegen den. in versch iedenen  B erufsgruppen noch besonders üblichen großen 
V erbrauch an geistigen G etränken, und es sind dabei schon rech t erfreuliche 
F ortsch ritte  gem acht w orden .7)

H ingew iesen sei noch auf die für das Jah r 1897 veröffentlichten Zusam m en
stellungen der U rsachen der Unfälle nach der S c h u l d f r a g e .  17,3 vH der 
Unfälle sind als die Schuld des A rbeitgebers (m angelhafte E inrichtungen, 
fehlende oder ungenügende Schutzvorrichtungen und A nw eisungen usw.),
29,7 vH als die Schuld des A rbeiters (U ngeschicklichkeit, U nachtsam keit, 
Handeln gegen A nweisung und V orschrift, Leichtsinn, T runkenheit, Nicht
benutzung oder B eseitigung von Schutzvorrich tungen  usw .) und 4,8 vH  als 
die Schuld des A rbeitgebers und die Schuld des A rbeiters zugleich nach
gew iesen w orden. Den M itarbeitern  w ar die Schuld bei 5,3 vH der Unfälle 
zuzuschreiben, bei 41,5 vH der unverm eidlichen B etriebsgefahr und bei 1,3 vH 
höherer G ew alt usw.

Die w ohl schw ierigste und um fangreichste A ufgabe in den bestehenden 
A rbeiterversicherungsgesetzen  des R eiches liegt der

I n v a l i d e n -  u n d  A l t e r s v e r s i c h e r u n g  
(m eist ku rz  In v a lid en v ers ich e ru n g  genannt) ob. 31 V ersicherungsanstalten  
(über das ganze Reich te rrito ria l verte ilt) und 10 K asseneinrichtungen (Nord
deutsche, Saarb rückener, B ochum er und Sächsische K nappschaftskasse, 
Pensionskasse für die A rbeiter der Preußisch-H essischen, B ayerischen, Säch
sischen, Badischen und R eichs-Eisenbahnen, sow ie die K asse der See-Berufs- 
genossenschaft) sind die V ersicherungsträger. Bei den G eschäftstellen w aren 
im Jah re  1907 rd. 3800 B eam te tätig. In diesem  Jah re  standen  1 4 , 3  M i l l i 
o n e n  P e r s o n e n  un ter dem Schutze der Invaliden*- und A lters-V er
sicherung, vergl. Fig. 18 (Zunahme seit 1900 um rd. 10 vH).

Die Summ e der im Jah re  1907 bezahlten  E n t s c h ä d i g u n g e n  
— R enten, B eitragerstattungen , H eilverfahren, Invalidenhauspflege usw . — be
trug  rd. 173 Millionen M (im gleichen Jah re  sind durch die K rankenversicherung 
rd. 266 Millionen, durch die U nfallversicherung rd. 150 M illionen E ntschädi
gungen bezahlt w orden). Seit 1900 haben sich die E ntschädigungsbeträge 
nahezu verdoppelt, vergl. Fig. 16. Die B eiträge  der A rbeiter im Jah re  1907 
erreich ten  rd. 82 Millionen, sind also annähernd halb so groß w ie die im gleichen 
Jah re  bezahlten  Entschädigungen.

U nter den Entschädigungen des Jah res  1907 sind 147,6 M illionen Zahlungen 
an R enten  (davon 49,4 Millionen R eichszuschuß), 8,8 Millionen an B eitrag

6) R eichsarbeitsb latt 1908, Seite 274 usw., sow ie  Seite 483 usw .
7) R eichsarbeitsb latt 1908, S. 697, 1907 S. 450 und 451. U ber die 

Bekäm pfung des A lkoholm ißbrauches durch die T räg e r der Invalidenver
sicherung vergl. R eichsarbeitsb latt 1909, S. 60 usw .
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ers ta ttu n g en ; für das H eilverfahren w urden  15,2 Millionen aufgew endet 
(darun te r Zuschüsse der K rankenversicherung 3,6 Millionen, der U nfallver
sicherung rd. 12 500 M, von anderer Seite rcl 255 000 M). Die U nterstützungen 
an Angehörige der in H eilverfahren genomm enen V ersicherten haben 1,3 
Millionen betragen. Auf die Invalidenhauspflege entfielen 0,65 Millionen M.

Fig. 16 und 17. Invalidenversicherung. Fig. 18. Invalidenversicherung.

Die allgem eine V e r w a l t u n g  erforderte im Jah re  1907 nahezu 10 
Millionen M (rd, 0,7 M für 1 V ersicherten), für Schiedsgerichte, B eschw erde-, 
B erufungs- und R evisionsverfahren sind 0,67 Millionen, für B eitragerhebung 
und Aufsicht 4,4 Millionen (rd. 0,3 M für einen V ersicherten) ausgegeben 
w orden.

Ü ber das Anwachsen der zur Invaliden- und A ltersversicherung erforder
lichen riesigen V e r m ö  g e n s b e s t ä n d e  gibt Fig. 17 Auskunft; sie sind von 
845 Millionen im Jah re  1900 auf 1404 Millionen (rd. 100 M auf einen V er
sicherten) im Jahre 1907 gestiegen (Zunahme rd. 67 vH). W ohl sind diese 
Vermögen (dazu auch die in Fig. 1 und S. 315 angegebenen, ferner bis zu 
einem gew issen G rade auch die jährlich ausgegebenen Gelder) der unm ittel
baren V erw endung entzogen, sie fließen jedoch zu einem großen Teil in D ar
lehen an Gemeinden und P riv a te  zurück ; sie unterstü tzen den landw irtschaft
lichen Kredit, sow ie vielfach den Bau guter A rbeiterw ohnungen, 
B äder, H eilstätten  und andere r W ohlfahrtseinrichtungen. D er durchschnitt
liche jährliche Z insertrag  des durch die Invalidenversicherung angelegten V er
m ögens schw ankt seit 1900 zw ischen 3,53 und 3,55 vH.

Zu Beginn des Jah re  1909 liefen 868 086 Invalidenrenten, 108 637 A lters
renten  und 19 087 K rankenrenten, also insgesam t rd. e i n e  M i l l i o n  (ungefähr 
d ieselbe Anzahl Personen ist durch die U nfallversicherung un terstü tz t w orden),
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Die Z a h l  d e r  I n v a l i d e n r e n t e n  h a t sich se it 1900 nahezu  v e rd re i
facht, vgl. Fig. 18; die Zahl der A ltersren ten  g e h t m it fo rtdauernder W irkung  
der Invalidenversicherung zurück (Fig. 18), die Zahl der K rankenrenten  nim mt 
seit 1907 ebenfalls ab. Im Jah re  1908 sind insgesam t 116 852 Invalidenrenten , 
11951 K rankenrenten  und 10 986 A ltersren ten  fes tgese tz t w orden ; w eggefallen 
sind 90 758 Invalidenrenten , 12 944 K rankenren ten  und 19 236 A ltersren ten .

Ü ber die V e r t e i l u n g  d e r  zugegangenen R e n t e n  n a c h  d e m  
A l t e r  der R entenem pfänger gibt die Zusam m enstellung 3 für das Jah r 1907 
A uskunft

Zusammenstellung 3

1 2 3 4

von 1000 Renten

Alter
zur Zeit der Renten

entfielen auf die in Spalte 1 
bezeichneten Altersklassen

bei den Altersrenten

bewilligung bei den 
Invalidenrenten

bei den 
Krankenrenten

Alter zur Zeit der 
Rentenbewilligung

Zahl von 
1000 

Renten

20 bis 24 Jahre 29 84 70 789
25 , 29 , 45 128 71 167
30 , 34 , 48 124 72 24
35 „ 39 , 47 119 73 9
40 , 44 , 57 124 74 5
45 , 49 , 69 124 75 bis 79 5
50 , 54 , 94 119 80 bis 84 1
55 , 59 , 139 102 85 bis 89 O.
60 , 64 ,
65 . 69 ,

70 und mehr Jahre

188
178
106

57
18

1

90 und mehr Jahre

Fig. 20 Invalidenversicherung. Durch
schnittsbeträge der Beitragerstattungen 

bei Tod, Unfall und Heirat.

Die D u r c h s c h n i t t s b e t r ä g e  d e r  I n v a l i d e n r e n t e n  (ebenso  
der A ltersren ten ) steigen stetig , vergl. Fig. 19; im Jah re  1900 sind durch
schnittlich 142 M, 1907 166 M als R ente bezahlt w orden. Im m erhin b es teh t
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dabei ein erheblicher U nterschied zw ischen den R entenem pfängern aus der 
landw irtschaftlichen und aus der industriellen Bevölkerung, weil die le tz tere  
durch ihre Beitragleistungen vorw iegend in den höheren Lohnklassen sich 
höhere Renten sichert. Die Zusamm enstellung 4 gibt dazu einige bem erkens
w erte  Einzelheiten.

Zusam m enstellung 4

Durchschnittsbetrag der
Versicherungsanstalt oder Kasseneinrichtung Invalidenrente Altersrente

1900 1907 1900 1907

Ostpreußen .................................................................... 129,35 142,44 125,43 139,70
Berlin . ..................................................................... 154,40 177,73 179,93 191,43
Allgem. Knappschaftsverein in Bochum . . . . 170,77 216,33 191,14 209,17
gesamte V ersicherung..................................................... 142,04 166,04 145,54 161,64

Ein ähnliches W achsen w ie für die R entenbeträge ist, w ie zu erw arten , 
für die B eitragerstattung  bei Tod, Unfall und H eira t8) eingetreten (s. Fig. 20).

Wochenbeiträge

1900

0 1

02 

03

o v

05

06

07

08

D er unm ittelbare Grund für diese Erscheinungen erg ib t sich aus Fig. 21; 
die M itglieder zahl der unteren Lohnklassen I und II nimmt von Jah r zu Jah r 
erheblich ab, die der höheren L ohnklasse V Angehörigen w erden  um gekehrt 
stetig  zahlreicher.

Zu beachten sind w eiterhin die M itteilungen über die I n v a l i d i t ä t s -  
U r s a c h e n ,  w orüber eingehende Angaben aus den Jahren  1896 bis 1899 vor
liegend Bei 100 Invalidenrentenem pfängern desselben Geschlechtes entfielen 
als Invalid itä tsursachen:

bei den
M änner Frauen

auf Entkräftung, B lutaim ut, A ltersschw äche 15,0 22,1
auf K rankheiten der Lunge, ausschl. Tuberkulose 16,7 8,9
auf Tuberkulose der Lungen 15,0 9,5
auf G elenkrheum atism us, Gicht 6,2 8,5
auf Krankheiten der B ew egungsorgane 5,0 5,2
auf N ervenkrankheiten 3,8 4,9

8) Nach § 4 2  bis 44 des Invalidenversicherungsgesetzes.
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Bis zum A lter von 35 Jah ren  (vergl. Zusam m enstellung 3) leiden nach 
einer im Jah re  1899 abschließenden S tatistik  m ehr als die H älfte aller in
dustriellen Invalidenrentenem pfänger an L ungentuberkulose, in den jüngeren 
Klassen nahezu zw ei D ritteile. Die Invalidenversicherung ist m it w achsendem  
Erfolge bestreb t, diesem  Unheil durch K rankenfürsorge zu begegnen, als Heil
verfahren , A bsonderung U nheilbarer (T uberkulosestationen in Berlin) usw.

D iese kurzen  B em erkungen aus der Fülle der M itteilungen über die 
A rbeiterversicherung  lassen die W irkung  des sozialen R iesenw erkes in den 
U m rissen erkennen. D urch w iederholte  eingehende A bänderungen is t der 
W irkungskreis w eite r und w e ite r gerück t w orden , und viele neue W ünsche, 
w ie z. B. die P ensionsversicherung  der P riva tangeste llten , die W itw en- und 
W aisenversicherung, die allgem eine A usdehnung der K rankenversicherung  auf 
D ienstboten, H ausgew erbetreibende usw . harren  noch ih re r Erfüllung. Der 
vor kurzem  erschienene E ntw urf einer R eichsversicherungsordnung versucht, 
vielen dieser W ünsche gerech t zu w erden.

ÜBER DIE MITWIRKUNG DER TECHNISCHEN HOCH- 
SCHULEN BEI DER REFORM DER HÖHEREN VER- 

WALTUNG.
Von C. CLAUS, Charlottenburg.

D er V erein deutscher Ingenieure und der V erband D eutscher A rchitekten- 
und Ingenieurvereine stellen beide die F orderung  auf, daß die Ä m ter der 
staatlichen und kom m unalen V erw altungen den A kadem ikern aller B erufs
klassen zugänglich gem acht w erden , sofern sie sich die entsprechenden 
K enntnisse erw orben  haben.

H ierbei is t von dem G edanken ausgegangen w orden, daß die einseitige 
juristische Vorbildung, die unsere  V erw altungsbeam ten heute auf der Hoch
schule in gem einsam em  Studium  m it den G erichtsjuristen erhalten, in unserer 
fortgeschrittenen  Zeit m it ihren vielfachen B eziehungen zu Industrie und 
Handel im m er w eniger den B edürfnissen des S taa te s  entspricht.

D er V erband D eu tscher A rchitekten- und Ingenieurvereine füh rt ferner 
aus, daß der T echniker (A rchitekt oder Ingenieur) im R ahm en der heutigen 
V erw altungen lediglich m it der A usführung technischer N euschaffungen be
trau t w ird, die ihn ausschließlich an der B austelle oder am  Zeichentisch fest- 
halten, w ährend  allein dem V erw altungsjuristen  auf G rund seines V orrechtes 
G elegenheit geboten w ird, die w eitere  N utzbarm achung dieser Ingenieur
tä tigkeit zu betreiben  und die vielfachen B eziehungen von T echnik  und 
W irtschaft täglich in V erhandlungen und Entscheidungen kennen zu lernen. 
D abei sei die F rage, ob juristische oder technische V orbildung geeigneter 
sei, unbedingt zugunsten der Technik zu bean tw orten .

Auf der D anziger Tagung im Jah re  1908 führte B au ra t a. D. Koehn als 
V ertre te r des B erliner A rchitektenvereines w e ite r aus, daß es möglich sei, 
den T echnikern neben ih rer technischen Vorbildung die G rundlagen juristi
scher und sozialw issenschaftlicher A rt in solchem  U m fange zu verm itteln ,



REFORM  DER HÖHEREN VERWALTUNG 351

daß sie gleichzeitig auch für eine spätere  V erw altungstätigkeit geeignet seien. 
Das Studium soll dabei den seitherigen Umfang von acht Sem estern nicht über
schreiten und die Zeit für die neuen W issensgebiete durch A bstriche an an 
derer Stelle! gew onnen w erden. So w ird  angeführt, daß der W asserbau in
genieur nicht gerade A kanthusblätter zu zeichnen brauche, um in seinem Fache 
T üchtiges zu leisten.

In einer Entgegnung auf einen Aufsatz des P ro fessors Franz, der die 
M itw irkung der Technischen H ochschulen bei der Studienreform  der höheren 
V erw altung behandelt,1) bekäm pft Koehn ebenso w ie in Danzig die ge
sonderte Ausbildung der V erw altungsbeam ten, w ie sie in den „V erw altungs
ingenieuren“ angebahnt ist, und fo rdert Anpassung des gesam ten Ingenieur
studium s an die Anforderungen der V erw altung.

Anschauungen eines jüngeren Ingenieurs des M aschinenbaufaches seien 
dem hier entgegengestellt. D abei muß von einer Beurteilung des Studium s 
anderer Techniker abgesehen w erden, da der V erfasser w eder beurteilen kann, 
inw iew eit die W asserbauingenieure ihr Studium m it der geschilderten T ätig 
keit ausfüllen, noch inw iew eit bei diesem Studium oder bei anderen F ach
richtungen als dem M aschinenbaufach A bstriche an technischen F ächern  e r
folgen und den sozialw issenschaftlichen und juristischen Fächern  zu gute 
kommen können.

Für das M aschinenbaufach ist unbedingt zu verneinen, daß w eitere  Zu
geständnisse gem acht w erden  können, als sie bis je tz t unter Berücksichtigung 
der allgemeinen Bedürfnisse des B erufes erfolgt sind.

Die älteren H erren, die in dankensw erter W eise die F rage  der Ausbildung 
des technischen N achw uchses erörtern , sind naturgem äß geneigt, jetzt 
noch die Lehrgegenstände und L ehrverfahren vorauszusetzen, die zu ihrer 
Zeit bestanden haben. Die B etätigung auf einem Spezialgebiet läßt 
sie vielleicht w ünschen, daß dies und jenes hinzukommen, anderes w egfallen 
möge. H ierbei w ird  aber vielfach übersehen, daß die Technik in ku rzer Zeit 
auf allen Gebieten so riesige F o rtsch ritte  gem acht hat, daß der S tudierende 
nicht nur diese F ortschritte  kennen muß, sondern zur Lösung der neuen Auf
gaben auch vielfach andere V erfahren und ein vielseitiges R üstzeug nötig h a t

Jeder vergleiche doch einmal, w as in seinem w eiteren  Fachgebie t an 
N euerungen hinzugekom men ist, und er w ird  sich sagen, daß die H auptauf
gabe der technischen Hochschulen, führende G eister heranzubilden, w elche die 
w eiten Gebiete der Technik im allgemeinen überschauen und sich in jedes 
Spezialgebiet in kurzer Zeit einarbeiten können, allein schon erheblichen 
Schw ierigkeiten begegnet.

Für den M aschinenbau erinnere ich an folgende Errungenschaften, die 
neu hinzugetreten oder e rs t in le tz ter Zeit zu größerer B edeutung gekom 
men sind: Großgasm aschinen, Ölmaschinen, Automobile, Dampfturbinen, K rei
selpumpen usw., die eine Kenntnis der W ärm etechnik und der M aterialeigen
schaften in ganz anderer W eise als früher voraussetzen . Es tre ten  hinzu die 
Fortschritte  der E lektrotechnik und das Gebiet, das sich m it dem W ort F a 
brikbetrieb  bezeichnen läßt, das unter anderem  M assenfabrikation, Kosten-

U Beide A ufsätze sind in der W ochenschrift des A rchitektenvereines zu 
Berlin am 1. Mai 1909 erschienen.
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erm ittelung und K ostenverrechnung einsch ließ t G erade das le tz te  G ebiet 
h a t große Bedeutung gew onnen, da w eit m ehr als früher technisch  und  w irt
schaftlich vollkom m ene K onstruktionen verlang t w erden.

D er M aschinenbau erschein t den anderen  B erufen gegenüber zw ar be
sonders belastet, doch sind auch bei diesen s ta rk e  M ehranforderungen festzu
stellen. Es sei nur an das A uftreten  des E isenbetonbaues e r in n e rt

Auch die M ethoden sind n icht die gleichen geblieben. Da die Behandlung 
der L ehrgebiete an den einzelnen H ochschulen vielfach versch ieden  is t und 
sich an die Namen einzelner P ro fesso ren  k n ü p ft so sei h ie r nur an die V er
m ehrung der p rak tischen  Ü bungen e r in n e r t die zum  Teil durch Neuschaffung 
und A usstattung von L aboratorien  erm öglicht w urde. Als ein erfreuliches 
Beispiel fo rtsch re itender Entw icklung, das zugleich ab e r an das Können 
der Studierenden erheblich höhere A nforderungen s te l l t  sei noch e rw ä h n t 
daß an der T echnischen H ochschule C harlo ttenburg  se it zw ei Jah ren  auf 
keinem  G ebiete des M aschinenbaues m ehr Aufgaben konstruk tiver A rt ge
stellt w erden, die von m ehreren  Studierenden gleichzeitig gelöst w erden. 
Auch w urde die Z eichenarbeit v e rm in d e r t indem  un ter A nlehnung an die 
A rbeitsw eise der P rax is  das K onstruieren auf durchsichtigem  P ap ie r em
pfohlen und auf die zeitraubende A usführung in T usche im w eiteren  Verlauf 
des Studium s fast ganz verz ich te t w urde.

D ieses eine Beispiel m öge genügen, um den ä lteren  Fachgenossen  zu 
zeigen, daß Reform en, die dem  einen oder anderen  aus seiner Studienzeit 
vorschw eben , vielfach längst durchgeführt sind, und daß sich die Zustände 
an  einer H ochschule häufig so schnell ändern, daß der Ingenieur schon kurze 
Zeit nach Vollendung seines Studium s nicht m ehr in der L age i s t  ein Urteil 
über seine H ochschule abzugeben.

Eine w eitgehende V ereinfachung des Studium s erschein t für das M aschinen
baufach n icht möglich, ohne die Ausbildung der Ingenieure zu beeinträchtigen. 
Die P rax is  verlang t von dem konstru ierenden Ingenieur schon als Anfänger 
in jedem  Spezialgebiet gew isse K enntnisse, die ihm ein E inarbeiten  in kurzer 
Zeit erm öglichen, und w enn e r von seiner H ochschule n ich t dieses M indestm aß 
m itb rin g t so verlie rt e r w eite  G ebiete seiner H auptttä tigkeit, die im m er im 
K onstruieren bestehen w ird , an den w eniger um fassend gebildeten Techniker, 
der sich m ehr auf eine Spezialtätigkeit v o rb ere ite t h a t  E ine V erm ehrung der 
rechtlichen und verw altungstechnischen  F ächer über das vo rhandene Maß, 
daß den B edürfnissen der überw iegenden M ehrheit R echnung t r ä g t  w ürde 
für den späteren  Ingenieur „eine gefährliche H albheit“ bedeuten , da e r  zu
m eist ja  nicht die V orrech te  des geprüften  B eam ten hat, sondern  im freien 
und scharfen W ettbew erb  m it m inder vielseitig  gebildeten T echnikern  zeigen 
muß, daß er auch m indestens ebenso w ertvo lle  S pezialarbeit leisten  kann. 
J e d e  w e i t e r e  B e l a s t u n g  i s t  a l s o  v o m  S t a n d p u n k t  d e s  
k o n s t r u i e r e n d e n  I n g e n i e u r s  a b z u l e h n e n ,  se lb st w enn  sie 
sich anderw eitig  rechtfertigen  ließe.

Den A usgangspunkt der ganzen G edankenreihe b ildet doch die Ü ber
legung, daß die Ausbildung, die für den G erichtsjuristen  geeignet ist, un
möglich für den V erw altungsbeam ten gleichfalls die denkbar beste  sei. W as 
h ier ausgeschlossen ist, e rschein t in ähnlicher W eise unm öglich bei gleich
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m äßiger Vorbildung von Ingenieuren, die sich später teils in Konstruktions
bureau und W erkstatt, teils in der höheren V erw altung betätigen sollen.

Im G egensatz zu den Beschlüssen der Fachgenossenschaft in Danzig, „daß 
die leitenden Ä m ter der staatlichen, kommunalen und privaten  V erwaltungen 
den bew ährten  Akademikern aller Berufsklassen zugänglich gem acht w e r
den sollen“, w ird  der Verein deutscher Ingenieure der T ätigkeit des Ver- 
w altens gerecht, wenn er auf seiner diesjährigen Tagung in W iesbaden aus
sprich t: „W enn die Akadem iker aller Berufsklassen zu den höheren, jetzt aus
schließlich von Juristen bekleideten Ä m tern im S taats- und Kommunaldienst 
zugelassen w erden sollen, müssen sie reine V erw altungsbeam ten w erden und 
auf Betätigung in ihren eigenen Fachgebieten verzichten .“

Die Tätigkeit des V erw altungsbeam ten w urde auch auf der D anziger
Tagung von H errn Koehn nicht gew ürdigt, da e r den G rundsatz auf stellte,
„daß jeder, der auf die technische Hochschule geht, den Beruf in sich fühlen 
sollte, ein guter Ingenieur oder ein guter A rchitekt zu w erden.“ . . „E rst in 
der P rax is soll sich erw eisen, w er von den A rchitekten und Ingenieuren 
für die V erw altung besonders T alent und Neigung hat, e rs t die P rax is soll 
den V erwaltungsingenieur, w ie w ir ihn uns denken, heranbilden.“ Daß die
Tätigkeit des V erw altens sich beispielsw eise der konstruktiven Tätigkeit
ebenbürtig an die Seite stellt, ohne daß sie e tw as mit ihr gemein zu haben 
braucht, daß es Leute gibt, die große organisatorische Fähigkeiten haben, 
dabei sehr wohl die Möglichkeiten der Technik in B etrach t ziehen und ihre 
Leistungen beurteilen können, ohne selbst w ertvolle konstruktive E inzelarbeit 
leisten zu können, w ird außer B etracht gelassen, vor allem aber, daß der Ar
chitekt oder Ingenieur, der in jahre-, ja jahrzehntelanger A rbeit sich auf die 
Ausführung von Einzelheiten einlassen muß, auch „w eltfrem d“ w ird  und keine 
Gelegenheit hat, an der Zentralstelle den Überblick zu behalten und sich in 
der Zusamm enfassung und Leitung w irtschaftlicher K räfte zu üben.

Daß eine größere Anzahl von Technikern in späteren  Jahren  in leitende 
Stellungen gekommen ist und anerkannt Tüchtiges geleistet hat, darf bei der 
Beurteilung der Frage, w elche Vorbildung und w elche Tätigkeit für die V er
w altungsbeam ten am besten sei, nicht als ausschlaggebend hingestellt w er
den, da die betreffenden sich im W ettbew erb  m it anderen betä tig t haben, 
deren Vorbildung als reform bedürftig zur E rörterung steht, und da sie durch 
Selbststudium  die Lücken ihrer Ausbildung ergänzt haben. In der Ü bergangs
zeit bis zum H eranw achsen eines neuen Geschlechtes ist zu .wünschen, daß diese 
Fälle noch recht zahlreich sein mögen. Für den höheren V erw altungsbeam ten 
der Zukunft aber ist der gerade W eg der Ausbildung zu fordern und ein V er
zicht auf Betätigung in einem Fachgebiet, w ie es die A rchitektur oder die 
ingenieurw issenschaften sind.

Soll sich der Akadem iker aber am Schlüsse seines Studiums entscheiden, 
ob er sich auf seinem Fachgebiet betätigen oder zur V erw altung übertreten  
soll, so kann er dies auch v ier Sem ester früher, etw a nach der Diplomvor- 
piüfung, und die zw eite Hälfte seines Hochschulstudiums mit Fächern aus- 
füllen, die zum Teil zusam m enfassend Gebiete der Technik behandeln, zum 
Teil die Grundlagen der R echts- und V erwaltungskunde w eiter ausbauen. Eine 
solche frühzeitige Scheidung w ird auch den Bedürfnissen der Fachingenieure 
entsprechen, die bereits ausführlich als ausschlaggebend erö rtert sind.
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D aß ein derartig  ausgebildeter „V erw altungsingenieur“, den m an auf 
W unsch ja um taufen könnte, eine „gefährliche H albheit“ darste llen  w erde, 
mit der m an nichts anfangen könne, ist n ich t anzunehm en. Jedenfalls 
w ürde der S taa t w eit eher geneigt sein, derartig  gut vorgebildeten  A kadem ikern 
die M öglichkeit w e ite re r Ausbildung in der V erw altung  zu geben, als den 
radikalen Forderungen andere r K reise zu folgen, die jeden A rchitekten  und 
jeden Ingenieur dem S ta a t aufdrängen wollen. Schließlich kom m t es doch 
nicht darauf an, einseitige G rundsätze festzuhalten, die in unserem  S taa ts
w esen nicht verw irk lich t w erden, sondern bei der Reform  der V erw altung 
mögliche V orteile für die A l l g e m e i n h e i t  zu erzielen.

Es is t zw eifellos zu erw arten , daß die auf technischen  Hochschulen 
herangebildeten V erw altungsbeam ten der T echnik und ihren B edürfnissen m it 
ganz anderem  V erständnis gegenüber stehen w erden  als diejenigen Beam ten, 
die der Technik ganz frem d sind. Die Auffassung Koehns, daß ein solcher 
V erw altungsm ann viel eher zu Ü bergriffen in das G ebiet des T echnikers 
sich befugt und befähigt halten w erde , als es je tz t der ju ristische V erw altungs- 
mann tut, se tz t w ieder voraus, daß das Studium  der V erw altung  nicht den 
nötigen E rnst und die nötige Reife erzeugen könne, die für leitende Stellungen 
Ja s  ers te  E rfordernis sind. Ich glaube vielm ehr, daß die neue Ausbildungs
w eise ganz andere A nforderungen w ie b isher an den V erw altungsbeam ten  stellt, 
das Eindringen in technische G ebiete und der V erkehr m it Studierenden, 
die Fachtechniker bleiben wollen, dem zukünftigen V erw altungsbeam ten ers t 
die richtige W ertschätzung  für technisches Schaffen und technisches Können 
verm itteln  w erden. Einw endungen technischer A rt sind doch nicht gleich 
Übergriffe, sondern w erden  im G egenteil dem F achm ann erw ünsch te  Ge
legenheit bieten, seine A nsicht zu v ertre ten . Die L ust zu r M itarbeit w ird  bei 
dem B erufstechniker in ganz an d ere r W eise angereg t, w enn er ein v e r
ständiges Eingehen auf technische V erhandlungsstoffe findet, als w enn er, w ie 
vielfach, bei derartigen Dingen einer gew issen  V erständnislosigkeit gegen
übersteht. D er T echniker irgend einer F achrich tung  ist auch nicht A utoritä t 
auf allen technischen G ebieten und w ird , gerade w eil e r  sich der Schw ierig
keiten bew ußt ist, in schw ierigen Fällen das U rteil von Spezialisten einholen. 
Es handelt sich ja auch bei dem höheren V erw altungsbeam ten g ar nicht darum , 
fo rtgese tz t technische P roblem e oder besonders schw ierige R echtsfälle zu 
erledigen, sondern den Ü berblick zu haben, der es ihm erm öglicht, Fälle all
gem einer N atur se lbst zu erledigen und, w o es not tu t, den berufenen Fach
mann (Techniker irgend einer R ichtung, Juristen , Kaufmann, B ankier, L and
w irt usw .) als Spezialisten zu W o rt kom m en zu lassen.

Eine solche Vorbildung den künftigen V erw altungsbeam ten  zu verm itte ln , 
ist in den technischen H ochschulen am leichtesten  möglich, und der V orschlag, 
ihnen diese Ausbildung ausschließlich oder zum  Teil zu übertragen , w ird  bei 
der Reform der höheren V erw altung verw irk lich t w erden , w enn  das W ohl 
des S taa tes  bei B eurteilung der F rage  ausschlaggebend ist.



VERTRÄGE IM GESCHÄFTLICHEN LEBEN 355

ÜBER VERTRÄGE IM GESCHÄFTLICHEN LEBEN.
Von FabriKdirehtor ERNST KRACKHARDT, Friedenau.

Man kann sagen, daß der beste  V ertrag  im W irtschaftsleben der H ände
druck sei, der von gereiften, ehrlichen und anständigen M ännern getauscht 
w ird. In der T a t gibt es, z. B. in England, Fabriken, die tausende von A r
beitern beschäftigen und keine andere G ew ähr für den A bsatz ihrer E rzeug
nisse besitzen als die mündliche Zusage von zw ei oder drei Händlern, die sich 
mit dem W iederverkauf der Fabrikate  befassen. Auf der anderen Seite sieht 
man hier Händler, die auf Grund von ungeschriebenen V erträgen umfangreiche 
V erkaufsorganisationen mit vielen Reisenden ins Leben rufen. Auch in alten 
Kaufmannsstädten, w o es Behörden gibt, bei denen die Namen und die Zuver
lässigkeit von eingesessenen H äusern einen gew issen M ark tw ert besitzen, 
sind größere geschäftliche M aßnahmen auf diese W eise durchführbar.

Indessen handelt es sich dabei immer um Ausnahmefälle, denn unsere 
ganze kulturelle und w irtschaftliche Entw icklung ist viel zu verw ickelt, als 
daß derm aßen paradiesisch einfache Zustände einen breiten Raum in ihr ein
nehmen könnten. An die Stelle der mündlichen A bsprache, die für das tägliche 
Leben und die unbedeutenderen Vorfälle des geschäftlichen V erkehres voll
kommen ausreicht, tr itt bei w ichtigeren Anlässen, besonders dann, w enn es sich 
um Abmachungen handelt, die für längere Zeit gelten sollen, die schriftliche 
A usfertigung des Übereinkom mens, sei es, daß Brief und Gegenbrief ge
w echselt, oder daß die Bestimm ungen in einem Schriftstücke zusam m engefaßt 
w erden, von dem jeder der V ertragschließenden ein Exem plar erhält.

D er so zustande gekomm ene V ertrag  bekundet den W illen zw eier P a r
teien, die ein gem einsam es Interesse verbindet, regelt die Beziehungen für be
grenzte oder unbestim m te Dauer und soll für eintretende Möglichkeiten Vor
sorgen, sow eit menschliche Einsicht dies verm ag.

Es gibt V erträge, die nach ihrer Vollziehung in den Schrank gelegt und 
nie w ieder hervorgeholt w erden. In diesem Falle kann man annehmen, daß sich 
der geschäftliche V erkehr, den das Schriftstück regeln sollte, ohne Störungen 
vollzogen hat. Vielleicht nicht nach dem W ortlaute des V ertrages oder 
sogar dem entgegen; ^denn sehr gute Geschäfte befriedigen die Beteiligten in 
dem Maße, daß auch die schlechteste N iederschrift der Absichten oft ohne 
Ä nderung und ohne schädliche Folgen bleibt.

Abmachungen von dieser A rt sind für den G eschäftsm ann erfreulich, aber 
der W ert oder U nw ert bezw . die Güte des V ertrages w ird  sich in den 
Fällen nicht erw eisen. Diese Eigenschaften entschleiern sich zum eist nur, 
w enn M einungsverschiedenheiten auftreten  und man den W ortlaut des Ab
kom m ens nachprüft, um m it seiner Hülfe aus den W irrnissen  w ieder 
herauszufinden.

Bei großen U nternehm ungen, die über zahlreiche höhere Angestellte, v er
fügen und häufig in die Lage kommen, w ichtige Abmachungen zu treffen, pflegen 
sich gew isse Eigenschaften, die zur Abfassung eines V ertrages notw endig 
sind, in dem einen oder anderen Kopfe besonders gut herauszubilden. Rechnet 
man hierzu die Überlieferung, die in einem solchen U nternehm en im Laufe 
der Jah re  durch kluge Beobachtung und Benutzung der auf einem engeren 
G ebiete gesam m elten Erfahrungen entstanden ist, so begreift man, m it
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w elcher Ü berlegenheit m anche alte und gut geleitete F irm a in bezug auf v e r
tragliche Abkommen dem Neuling oder L aien gegeniibertritt.

M an kann behaupten, daß diejenigen, die einen guten V ertrag  anzufertigen 
w issen, also V or- und V oraussicht bekunden, ferner die Fähigkeit, auch 
w eniger einfache V erhältnisse zu überblicken und schon bei den v o rh e r
gehenden m ündlichen V erhandlungen rasch  alle M öglichkeiten abzuschätzen, 
in der Regel ausgezeichnete G eschäftsleute sind; ganz gleich, ob sie eine 
kaufm ännische, technische oder juristische Ausbildung genossen haben.

D er V ertragschließende, der das nicht w eiß und sich zugleich aus M an
gel an E rfahrungen unsicher fühlt, ist im m er g en e ig t nach der hilfreichen 
H and des Ju risten  (ich meine hier den B erufsjuristen, im G egensatz zu dem 
vorher erw ähnten  juristisch vorgebildeten G eschäftsm anne) zu greifen. Es 
kom m t ihm vo r allem darauf an, im befürch teten  S treitfall alle G esetzes
paragraphen  auf seiner Seite zu haben. Ein rechtskundiger und vorw iegend
m it P rozessen  beschäftig ter B era te r w ird  ihn, w enn auch ohne A bsich t in 
dieser Auffassung bestärken , zum N achteil des R atsuchenden.

Ein V ertrag , der die O rdnung geschäftlicher A ngelegenheiten b ezw eck t 
muß vo r allem in kaufm ännischem  G eist abgefaßt se in ; e r  soll in großen Zügen 
und einfachen W orten  die A bsichten der V ertragschließenden erkennen lassen 
und frei sein von allem B eiw erk  und überflüssigen E inzelheiten, die einer 
sp ä te r einsetzenden A uslegungskunst den w eites ten  Spielraum  gew ähren . 
D am it soll natürlich nicht gesag t sein, daß w ichtige B estim m ungen fehlen 
können und der V ertrag  m it m angelnder Sorgfalt abgefaß t sein darf. Im 
G egenteil, der kurze und gute V ertrag  e rfo rd ert m ehr A ufwand an Scharf
sinn und M ühe als der w ortreiche. Die K unst b es teh t eben darin, daß kein
W o rt zuviel, aber auch keines zu w enig darin  enthalten  sind.

Solche V erträge, die in kurzen klaren  Sätzen  und m it treffender Aus
drucksw eise die Grundzüge hervorheben , haben erfahrungsgem äß seh r selten 
P rozesse  im Gefolge. U ber die H auptpunkte sind versch iedene Auffassungen 
kaum  möglich, und die V erständigung über E inzelfragen, die ohnehin im 
voraus S chw ierigkeiten  begegne t, is t sp ä te r von Fall zu Fall leicht 
durchführbar. Sie pflegen auch der N achprüfung djrrch R echtsbeistände 
oder R ich ter standzuhalten , un ter der V oraussetzung, daß diese genügend 
Fühlung m it dem W irtschaftsleben  haben, um  den Sinn der Abmachung 
ohne Bedenken und Zweifel zu erfassen. Auf alle Fälle lassen  sich Ab
m achungen von dieser A rt im unverhofften Falle von  S treitigkeiten  durch 
Schiedsgerichte, denen u. a. der Vorteil ra sch e re r Erledigung eigen ist, und 
die deshalb häufig in den V erträgen vorgesehen  w erden , unschw er aus
legen.

Nur in L ändern , w o den G erichten w enig  V ertrauen  entgegen
gebrach t w ird  und der Kaufmann noch der rückständigen A nsicht huldigt, 
daß er den G eschäftsfreund überlisten  m üsse, um für sich einen V orteil zu e r
zielen, sind lange, scharfe und spitzfindige A bm achungen üblich und vielleicht 
auch geboten. Ein günstiges Zeichen für die K ulturstufe des betreffenden 
Volkes bilden sie nicht. Und ihren Z w eck erfüllen sie auch nich t m it irgend
w ie g reifbarer S icherheit, denn alle Fälle, die zu strittigen  Auffassungen 
führen können, lassen sich auch von den an Schläue und Schliche gew öhnten,
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w ie man sagt, gerissenen, G eschäftsleuten nicht erschöpfen, ganz abgesehen 
davon, daß eine gew isse B ew egungsfreiheit innerhalb fes tgesetzter R icht
linien notw endig ist, um veränderten  U m ständen Rechnung tragen zu können.

Selbst in vorgeschritteneren L ändern begegnet man noch manchm al 
der irrtüm lichen Auffassung, daß der Kaufmann sich nur auf K osten seiner 
N ebenm enschen bereichern könne. D er Kundige weiß, daß dem nicht so ist, 
sondern ein gutes Geschäft beiden Teilen (und oft auch unbeteiligten Dritten) 
Nutzen bringen soll. Dasselbe gilt von guten V erträgen.

Daß die Befähigung zum V ertragschlusse nicht in einem inneren Zu
sam m enhänge m it der R echtsw issenschaft steht, zeigen die von Behörden 
entw orfenen Form ulare, die fast im mer von Juristen  und oft m it ersichtlichem  
Aufwand an Fleiß ausgearbeitet sind. M an b raucht dabei nicht an M ißstände 
zu denken, wie sie in diesem oder jenem Lande von Zeit zu Zeit aufgedeckt 
w erden ; auch der norm ale, durch lange Jahre ohne B eanstandung verw endete  
Entwurf, w ie er z. B. Lieferungs- oder W erkverträgen  zugrunde gelegt zu 
w erden pflegt, enthält nicht selten neben einer Fülle von eingehenden B e
stim m ungen, die unbedeutende Einzelheiten betreffen, geschäftliche oder 
technische Unmöglichkeiten. Man unterschreib t diese V erträge in der sicheren 
E rw artung, daß der S taa t oder die einzelne B ehörde im Ernstfälle: nach 
Gründen der Billigkeit verfahren muß und eine allzustrenge Auslegung der 
Bestimmungen, nicht befürchtet zu w erden  braucht. Ähnliche Zugeständnisse 
w erden großen E rw erbsgesellschaften gemacht, die leicht schärfere  V erträge 
durchsetzen können, falls sie sich den Ruf erw orben haben, bei Handhabung 
und Auslegung der Abmachungen angem essen und w ohlw ollend zu verfahren.

Ohne ein gew isses Maß von V ertrauen w ird  der kluge G eschäftsm ann über
haupt keinen V ertrag abschließen und selbst dann darauf verzichten, w enn 
die bezüglichen Angebote besonders vorteilhaft erscheinen sollten. Man 
ersieht daraus, von w elcher Bedeutung das V ertrauen beim V ertragschluß 
ist, und in w elchem  Grade die Haltung der Parteien  und die Fassung des V er
trages davon beeinflußt w erden.

Überblickt man die Gebiete, auf denen „der V ertrag im geschäftlichen 
Leben“ eine Rolle spielt, so ist zunächst daran  zu denken, daß in den m eisten 
K ulturstaaten v ie le ' Beziehungen des Handels und V erkehrs durch gesetz
liche Bestimm ungen geregelt sind. A llerdings herrsch t dabei m it R echt der 
G rundsatz vor, daß m it ganz wenigen, in den G esetzen bezeichneten Aus
nahm en dem Willen der Vertragschließe|nden keine Schranken gesetzt sind, 
solange ein R echtsgeschäft nicht gegen die guten S itten verstößt. Häufig 
folgt das G esetz der Entw icklung nach, die das w irtschaftliche Leben in 
dieser oder jener R ichtung genommen hat. Im allgemeinen kann man von 
G esetzen in gleicher W eise w ie von den V erträgen behaupten , daß sie 
um so besser sind, je w eiter sie gefaßt w erden und je kürzer der W ortlaut 
ist. Unser Bürgerliches Gesetzbuch, sow ie z. B. auch das G esetz gegen 
den unlauteren W ettbew erb , ist nach Meinung m ancher sachverständiger Be
urteiler zu eingehend. In Frankreich  bedurfte man garnicht eines beson
deren G esetzes gegen den unlauteren W ettbew erb, weil die einfache B estim 
mung über Schadenersatz, die in den G esetzen aller L änder in verschiedenen 
Form en w iederkehrt, bei richtiger Auslegung eine genügende H andhabe ge
gen Schädigungen durch unsauberen oder unlauteren W ettbew erb  bietet.
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Vielleicht sind unsere gesetzlichen Bestim m ungen der E igenart der M ehr
zahl der B erufsjuristen angepaßt. Denn die freiere Auffassung, die darauf 
hinzielt, den G rundgedanken von Abmachungen zu erfassen, oft unbeküm m ert 
um den genauen W ortlaut, der m anchm al absichtlich zur V erdunkelung und 
zum Durchschlüpfen dienen soll, liegt noch in unentschiedenem  Kampfe mit 
der in anderen Juristenkreisen  herrschenden Richtung, die sich von dem 
B uchstabenglauben nicht loszureißen verm ag.

Eingehende gesetzliche Bestim m ungen finden sich bei uns über M iet
verträge  sow ie Kauf- und W erkverträge , w elche im geschäftlichen Leben zu
m eist als L ieferungsverträge bezeichnet w erden . T rotzdem  w ird  m an hier bei 
um fangreicheren G eschäften auf besondere A bm achungen nicht verzichten  
können. B esonders die sogenannten A bschlüsse bedürfen einer genauen F est
setzung der Form en, un ter denen der geschäftliche V erkehr v o r sich ge
hen soll. Ein L iefe rungsvertrag  oder auch die einfache A uftragsbestätigung 
muß den Umfang der L ieferung beschreiben, die L ieferfrist festse tzen  und 
ferner die Z ahlungsart und die B ürgschaften. Die E inhaltung der bedungenen 
L ieferzeit ist oft von großer W ichtigkeit für den Käufer. G anze B etriebe 
können stocken oder stillgelegt w erden, w enn z. B. die erforderlichen Maschinen 
ausbleiben. D arauf sich stü tzende S chadenersatzansprüche sind w ieder für 
den L ieferer, der auch von Zufälligkeiten abhängig bleibt, gefährlich. 
M an kom m t deshalb häufig dahin überein, eine V ertragstra fe  von  m äßiger 
Höhe festzusetzen, die indes bei E inw irkung höherer G ew alt außer 
K raft tritt. Auch die B ürgschaftsbedingungen m üssen so abgefaßt sein, 
daß der Schaden, der den L iefe rer treffen kann, in einem gew issen V er
hältnis zu dem G egenstände der L ieferung steh t. Es kann sonst Vorkommen, 
und es ist vorgekom m en, daß G eschäftsleute w egen verhältn ism äßig  gering
fügiger V ersäum nisse, die un ter die unverm eidlichen m enschlichen Unvoll
kom m enheiten einzureihen sind, ihr ganzes V erm ögen verloren . W o Kauf 
und V erkauf berufsm äßig betrieben  w erden , sind auf diesem  G ebiete viel
leicht w eniger häufig F ehler zu erw arten . D er K äufer sollte jedenfalls w is
sen, w as für ihn von B edeutung w erden  kann, und der V erkäufer pflegt auch 
seine In teressen  w ahrzunehm en, ohne dabei zu w e it zu gehen, w enn  er darauf 
rechnet, denselben Kunden oder einen anderen, der diesem  b enachbart oder 
befreundet ist, im nächsten  Falle w ieder auf seiner Seite zu finden.

Schw ieriger w erden  die A bm achungen, w enn die im G eschäftsleben 
se ltener e in tretenden Vorfälle Zw eck des V ertragsch lusses sind. M ehr
jährige A nstellungsverträge, K artell- und N utzungsvereinbarungen, A bm achun
gen m it T ochtergesellschaften  sow ie V ertre tungsverträge  sind auch für Ge
übtere ein dornenvolles G elände. Bei A nstellungsverträgen  is t haupt
sächlich die K onkurrenzklausel eine heißum strittene F rage . Auch über die 
zw eckm äßigste D auer der Anstellung sind die M einungen geteilt. W ährend 
m anche U nternehm er und auch A ngestellte langfristige V erträge  bevorzugen, 
um sich gegenseitig zu sichern, sind andere für A bm achungen eingenom m en, 
die nicht lange binden und leicht zu lösen sind. M an darf annehm en, daß 
da, w o die E ntw icklung eine ruhigere gew orden ist, die ers tgenann te  Auffassung 
rich tiger erscheint. Die zw eite  Form', die vo r allem in A m erika S itte  
ist, bedingt eine höhere Bezahlung als E rsa tz  für die m angelnde S icherheit.
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W ird jene nicht gew ährt, so muß sich m it der Zeit die Eignung der Ange
stellten hinsichtlich Befähigung, Bildung und Tüchtigkeit herabm indern.

Ein K artellvertrag, der viele Jah re  überdauern soll, muß besonders gut 
überdacht und fest gefügt sein, um den Beteüigten nicht die Möglichkeit 
zu lassen, bei geänderten Verhältnissen die mit vielen Mühen aufgerichtete 
V ereinbarung umzustoßen. Ähnlich liegen die Dinge bei N utzungsverträgen, 
die unkündbar auf 15 Jahre abgeschlossen w erden, falls sie die V erw ertung 
neu erteilter P aten te  bezw ecken, ln dieser Richtung haben sich m anche P a 
tentanw älte eine gew isse P raxis erw orben, die ihren Klienten, also den P a 
tentinhabern, zugute kommt. Der Nutzungsnehm er dagegen muß auch hier als 
vorsichtiger Geschäftsmann handeln und seine Interessen selbst zur Geltung 
bringen.

Vielgestaltig sind auch die V ereinbarungen w egen Tochterunternehm en 
und Ausübung von V ertretungen. Es ist nicht möglich, im Rahmen dieses 
Aufsatzes auf die V erschiedenheiten aller dieser V erträge und die einzelnen 
Punkte, die größere T ragw eite  haben, näher einzugehen. Hinsichtlich einiger 
A rten verw eise ich auf meinen im „P lu tus“ veröffentlichten A rtikel „Die 
Einrichtung von V ertretungen.“

W enn man die vorstehenden Ausführungen zusam m enfassen will, so e r
gibt sich, daß gute V erträge hervorragend  wichtig für das w irtschaftliche Le
ben der G egenw art sind. Sie entlasten unsere Gerichte, ersparen den Ge
w erbetreibenden, Händlern und Fabrikanten  nicht nur Kosten, sondern vor 
allem auch die unproduktive, zeitraubende und ärgerliche Arbeit, die mit 
Prozessen  verknüpft ist, und verhüten die Unsicherheit, die w ährend lange 
schw ebender S treitigkeiten auf dem dadurch in seinen Anordnungen gehem m 
ten G eschäftsm anne lastet. Sie sind in diesem Sinne sowohl ein gutes Stück 
vorbeugender Rechtspflege, als auch eine Förderung der Interessen von H an
del und Industrie.

DER MODERNE GEIST IN DER MASCHINENFABRIK.
Von Professor ALEXANDER ROTEERT, Lem berg.1)

W ährend früher alle M aschinenfabriken einander ähnlich sahen, alle ihren 
Ehrgeiz daran setzten , Dampfm aschinen zu bauen, und im übrigen alles machten 
oder machen wollten, w as aus Gußeisen, Schm iedeisen oder Metall sich her- 
stellen läßt, lautet heute das Schlagw ort: sich spezialisieren, w eniger machen, 
aber gut, fabrizieren und nicht einfach bauen!

Die K onstrukteure und B etriebsleiter der Fabriken m ußten früher in Dampf
maschinen, E isenkonstruktionen, W erkzeugm aschinen für M etall und Holz, so
w ie M aschinen für die chemische und alle möglichen anderen Industrien Be
scheid w issen, ein Zustand, den w ir uns heute kaum noch vorstellen können, 
und doch sind w ir kaum m ehr als zw anzig Jah re  von jenen Zeiten entfernt!

H eute sucht jede bestehende M aschinenfabrik ihr A rbeitsgebiet zu b e 
schränken, lohnende Spezialitäten — denn nur Spezialitäten sind heute loh

U V orgetragen am 5. Mai 1909 im B erliner B ezirksvereine deutscher In
genieure.
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nend •— einzuführen, w ährend  neue F abriken nur noch als Spezialfabriken für 
m eist ganz eng begrenzte  G ebiete e rrich te t w erden.

Die V orteile dieser w eisen  B eschränkung sind heute w ohl ziem lich be
kannt. Ein engeres Spezialgebiet kann eine F abrik  viel besse r beherrschen , 
sie sam m elt bald große Erfahrung im Bau und in der K onstruktion auf diesem 
Gebiete und kann den in der P rax is  so w ichtigen E inzelheiten viel m ehr Auf
m erksam keit w idm en, einm al begangene Fehler verm eiden usw . D as Kon
struktionsbureau w ird  kleiner, da es nur die laufenden V erbesserungen zu be
sorgen hat, w ährend  N eukonstruktionen seltener Vorkommen, der A rbeiter 
lern t seine A rbeit besser kennen, führt sie schneller und billiger aus, der ganze 
Betrieb, in der Fabrik  und im Verkauf, gesta lte t sich einfacher und durch
sichtiger, es kommen w eniger F ehler vor, und, w as  sehr w ichtig  ist, die 
L ieferzeiten können w esentlich v e rk ü rz t w erden, kurz, es erg ib t sich eine Un
m enge von w irtschaftlichen Vorteilen, ganz abgesehen von den E rsparnissen , 
die in der eigentlichen Fabrikation  zu erzielen sind.

Je  nach dem A rbeitsgebiet läßt sich eine vollkom m ene oder teilw eise 
M assenherstellung durchführen un ter A nw endung en tsp rechender V erfahren 
für die B earbeitung auf Spezialm aschinen, R evolverm aschinen, A utom aten, mit 
Hilfe von A ufspannvorrichtungen, B ohrschablonen usw . D urch S tanzen  und 
Schm ieden im Gesenk lassen sich große E rsparn isse  erm öglichen, ebenso in 
der G ießerei durch A nwendung von M etallmodellen, P lattenm odellen, Form 
m aschinen usw., die zugleich genauere Form en der A bgüsse ergeben und 
daher w eniger B earbeitung erfordern.

Am w eitesten  gehen in der Spezialisierung w ohl einzelne F abriken  in 
A merika, von denen m anche nur eine einzige M aschine herstellen. So z. B. 
die Jones & Lam son Co., w elche lange Jah re  hindurch nur eine R evolverbank 
in einer einzigen Größe herste llte ; seit ein p aa r Jah ren  b au t sie deren  zwei! 
Aber w ie sind diese M aschinen durchgearbeite t, w ie prach tvo ll ausgearbeite t 
ist der K atalog dieser F irm a, in w elchem  jede Einzelheit der M aschinen pho
tographisch w iedergegeben und alle m öglichen A rbeiten, für w elche sich die 
M aschinen eignen, beschrieben sind! Ähnlich ist es m it den F itchburg  Ma- 
chine WoTks, die nur eine D rehbank, die Low  sw ing-M aschine, eine Spezial
drehbank, von der w eiter unten die R ede sein w ird, herstellt. V erschiedene 
der bekanntesten  am erikanischen W erkzeugm aschinenfabriken, deren E rzeug
nissen m an auch in E uropa auf S ch ritt und T ritt begegnet und die m an sich 
hier gern  als große Fabriken  m it v ielen T ausend A rbeitern  vo rste llt, sind in 
W irklichkeit bloß W erke m ittlerer G röße; so z. B. die B ecker-B rainard  Mil- 
ling M achine Co. oder gar die N orton-Schleifm aschinenfabrik, w elche beide 
nicht m ehr als e tw a  500 A rbeiter beschäftigen. Sie stellen ab er nur w enige 
A rten von M aschinen her und erzielen infolgedessen in der verhältnism äßig 
kleinen F abrik  einen R iesenum satz.

Eine so wre it gehende Spezialisierung läßt sich in Europa, m an möchte 
sagen leider, aus bekannten Gründen nicht so leicht durchführen, die Neigung 
hierzu is t aber auch hier unverkennbar vorhanden und h a t auch bere its  vo r
zügliche F rüch te  gezeitigt.

Alle erw ähnten  Vorteile, w elche die Spezialisierung und, dam it im Zu
sam m enhang stehend, die m ehr oder w en iger w'eit gehende M assenherstellung 
im Gefolge haben, sind w ohl genügend bekannt, und es genügt, sie anzudeuten,
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w ie es oben geschehen ist. Im Folgenden seien daher eingehender nur solche 
m oderne Gesichtspunkte besprochen, die, m ehr oder w eniger unabhängig von 
der Spezialisierung und M assenherstellung, Beachtung verdienen, aber noch 
nicht allgemein bekannt sind oder nicht genügend gew ürdigt w erden.

Hierzu gehört, dem Obigen sich logisch anschließend, in e rs te r Linie die 
N o r m a l i s i e r u n g  e i n z e l n e r  T e i l e  der M aschinen, die in versch ie
denem Maße sich in verschiedenen Fabrikationsgebieten durchführen läßt. W o 
eine reine M assenherstellung sich nicht allgemein einführen läßt, sucht man 
ihr möglichst nahe zu kommen dadurch, daß man einzelne Teile, die in un
gefähr gleicher Ausführung in m ehreren  M aschinen Vorkommen, norm alisiert 
und nur noch solche norm alen Teile, auch für N eukonstruktionen, verw endet. 
Die einfachsten Beispiele solcher Teile sind H andräder, Hebel, Kurbeln, Auf
hängeösen, kleinere Z ahnräder und natürlich, wie es schon lange üblich ist, 
Schrauben, M uttern usw. Es ist Sache des K onstruktionsbureaus, die Nor
malisierung so w eit als irgend möglich zu organisieren, denn es ergeben sich 
daraus sehr große Vorteile, sowohl durch V erm inderung der Z eichenarbeit 
als auch dadurch, daß die N ormalteile in größeren Mengen auf V orrat 
hergestellt w erden  können. D er B etrieb w ird  vereinfacht, indem die 
kleinen Teile nicht m ehr für jede Bestellung einzeln hergestellt zu w erden 
brauchen, die Erzeugnisse w erden  billiger, die Lieferzeiten kürzer. Durch 
sachgem äße, w eitgehende N ormalisierung läßt sich unter U m ständen der Be
trieb einer reinen M assenherstellung sehr nahe bringen. Ich habe an anderer 
Stelle gezeigt, w ie sich die Herstellung von Elektrom otoren nach diesen Ge
sichtspunkten einrichten läßt.2)

Eine grundlegende Bedingung für die D urchführbarkeit einer teilweisen 
M assenfabrikation als Folge der N ormalisierung ist aber, und dies ist vielleicht 
gerade ein großer Vorzug, die Fabrikation nach dem P r i n z i p  d e r  A u s 
t a u s c h b a r k e i t .  Die auf V orrat fertiggestellten TeÜe m üssen natürlich 
ohne w eitere  N acharbeit passen, d. h. sie m üssen erstens selbst genau gear
beite t sein und zw eitens müssen diejenigen Teile, zu denen sie passen sollen, 
ebenfalls genau sein, kurz es muß m ehr oder w eniger die ganze Fabrikation 
auf A ustauschbarkeit zugeschnitten sein. D as ist allerdings kein Unglück, es 
erfordert aber die gleichzeitige D urchführung m o d e r n e r  M e ß v e r f a h r e n  
in der W erksta tt, und das ist e rs t rech t kein Unglück, denn sowohl die mo
dernen M eßverfahren als auch die A ustauschbarkeit an sich verbilligen die 
Fabrikation, ganz abgesehen davon, daß sie dieselbe auf eine viel höhere Stufe 
der Vollkommenheit stellen. Die Schw ierigkeit der Fabrikation auf A ustausch
barkeit ist nicht besonders groß. Man muß sich nur einmal dazu auf
schwingen, die nötige Menge; G r e n z -  o d e r  T o l e r a n z k a l i b e r  anzu
schaffen, und die A rbeiter an deren richtige Benutzung gewöhnen, denn sie sind 
zuerst im mer geneigt, die T oleranzlehren nach Gefühl zu benutzen, w ie es 
bei den älteren  N orm alkalibern nötig w ar, und vor allen Dingen, und das ist 
vielleicht das w ichtigste und schw ierigste, ist das K onstruktionsbureau an 
richtiges Zeichnen zu gew öhnen und die W erksta tt zu zwingen, diese Zeich
nungen auch genau zu befolgen. Hier hängt sehr vieles von der O rganisation 
der W erkstä tten  ab, und falls in denselben die sogenannte M eisterw irtschaft

2) „Aus der m odernen M otorenfabrikation“, ETZ 1908.
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sich eingebürgert hat, kann die Einführung einer m odernen Fabrikation  auf 
sch ier unüberw indliche Schw ierigkeiten  stoßen, denn diese beiden Dinge, d. h. 
M eisterw irtschaft und m oderne Fabrikation , v e rtrag en  sich nicht. Die all
m ächtigen M eister, w ie  sie nam entlich aus früheren Zeiten h er bekann t sind, 
w erden  näm lich im m er finden, daß es unmöglich ist, das neue V erfahren folge
richtig durchzuführen, und um T ausende von G ründen nicht verlegen  sein. Es muß 
daher, w enn  dies noch nicht der Fall w a r ,  e i n e  s t r a f f e  W e r k s t a t t 
o r g a n i s a t i o n  geschaffen w erd en ; ab er auch die B etriebsingenieure der 
F abrik  m üssen sich, w as ihnen m eist seh r schw er fällt, daran  gew öhnen, die 
Zeichnungen zu respektieren , und ih re rse its  durch U nterw eisung usw . dazu bei
tragen , daß die Zeichnungen richtig  gem acht w erden , und vorhandene 
M ängel derselben nicht stillschw eigend übergehen, sondern richtigstellen 
lassen ; denn die B etriebsingenieure sind die ersten , die den V orteil von guten 
Zeichnungen haben.

Die richtige D urchführung einer austauschbaren  F abrikation  w ird  sehr 
erleichtert, ja geradezu  e rs t möglich, durch Einführung d e r  K o n t r o l l e .  
Jed es  A rbeitstück  muß nach jeder B earbeitung  nachgeprüft, daraufhin mit 
einem K ontrollstem pel versehen  und dem betreffenden A rbeiter unzugänglich 
gem acht w erden , sonst is t bekanntlich die V ersuchung für ihn zu groß, ein 
verpfusch tes S tück gegen ein schon nachgeprüftes, gu tes auszutauschen. Der 
Kontrollstem pel sollte w om öglich so angebrach t w erden , daß e r n ich t leicht 
w eggefeilt w erden  kann. D er K ontrollbeam te muß vom  M eister unabhängig 
sein, da sonst seine ganze A rbeit leicht zw ecklos w ird . E ine gut durchgeführte 
K ontrolle is t ohne g u t e  Z e i c h n u n g e n  nich t m öglich ; daher w ird  die Ein
führung der Kontrolle sehr bald  fehlerhafte oder ungenügende Zeichnungen 
ausm erzen helfen.

Die B enutzung von B o h r l e h r e n  u n d  A u f s p a n n v o r r i c h t u n g e n  
is t ein w eite res M ittel, die A ustauschbarkeit zu gew ährleisten , ganz unab
hängig von ih rer A nw endung in der serienw eisen  M assenfabrikation  und von 
der zu erzielenden Verbilligung durch W egfall des A nreißens. D iese Hilfsvor- 
richtungen sind daher nicht nur in der M assenfabrikation  am  P la tze , sondern 
vielfach auch bei der E inzelfabrikation häufig w iederkehrender N orm altypen 
und in allen den Fällen, w o Nachlieferungen von  E rsa tz te ilen  oder andere 
Gründe eine vollkom m ene A ustauschbarkeit bedingen. Bei der K onstruktion 
der M aschinen m üssen alle diese G esichtspunkte in B etrach t gezogen und die 
Anordnungen so getroffen w erden , daß die B ohrschablonen und A ufspannvor
richtungen einfach und daher billig ausfallen.

D as se it einigen Jah ren  in A ufnahm e gekom m ene R u n d s c h l e i f e n  
von  G egenständen kleinerer und m ittle rer D urchm esser an Stelle des früher 
üblichen Schlichtens und Polierens m it der Feile liefert bei w esentlich  ge
ringeren  K osten eine ungleich besse re  und genauere A rbeit und trä g t daher 
nicht w enig  zur E rleichterung der A ustauschbarkeit bei. Ich habe vo r einigen 
Jah ren  m eines W issens die e rs te  N orton-Rundschleifm aschine nach Rußland 
bezogen und gleich bei den ers ten  darauf geschliffenen W ellen eine E rsparnis 
erzielen können, und gleichzeitig m it Inbetriebsetzung  dieser M aschine habe ich 
auch das T oleranzkalibersystem  zur A nw endung gebrach t.

D ie E inführung des Rundschleifens zw ingt gleichzeitig zu rich tiger Aus-
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führung der D rehzentren in W ellen u. dgl. und w irk t also auch in dieser R ich
tung m odernisierend.

Nachdem man nun das neuzeitliche M eßverfahren mit T oleranzkalibern 
eingeführt und sich demnach, um die Ausgabe für die Kaliber nicht allzu groß 
zu machen, e i n e  B e s c h r ä n k u n g  i n  d e r  A n z a h l  d e r  z u l ä s s i g e n  
D u r c h m e s s e r  u n d  B o h r u n g e n  auferlegt hat, führt der nächste Schritt 
logischerw eise zur Einführung des sogenannten C h u c k i n g v e r f a h -  
r e n s .  Solange in der regelmäßigen Fabrikation alle möglichen D urchm esser 
und Bohrungen von Y 2 zu % mm vorkam en, w a r nicht daran zu denken, 
dieses Verfahren einzuführen, w elches für jede Bohrung m ehrere Reibahlen 
und Senker verlangt. E rst mit der erw ähnten B eschränkung auf gew isse ein 
für alle Mal festgelegte Maße, von denen nicht ohne zw ingende Gründe abge
wichen w erden darf, w urde die Ausgabe für die erforderlichen B ohrw erk
zeuge geringer und dam it ein von der G ew andtheit des A rbeiters ziemlich un
abhängiges, äußerst genaues und dabei schnelles und billiges A rbeitsverfahren  
möglich. Für dieses unter dem am erikanischen Namen „Chucking“ bekannte 
V erfahren eignen sich d 'e beinahe klassisch zu nennenden kleineren V ertikal
drehbänke von Bullard m it R evolverkopf und ähnliche M aschinen vorzüg
lich. Diese M aschinen erfreuen sich daher auch m it R echt einer w achsenden 
Beliebtheit, w ährend für die reine M assenfabrikation m eist die w agerechten  
schw eren R evolverbänke der bekannten Gisholt-Art verw endet w erden.

Nachdem uns unsere B etrachtungen auf das G ebiet der W e r k z e u g 
m a s c h i n e n  geführt haben, heißt es feststeUen, w odurch sich die m oderne 
W erkzeum aschine von derjenigen älteren  Datums unterscheidet. Da tr it t uns in 
ers te r Linie die große Umwälzung entgegen, die durch E i n f ü h r u n g  d e s  
S c h n e l l d r e h s t a h l e s  sich vollzogen hat. Die M aschinen sind dem 
gemäß um vieles schw erer gew orden und arbeiten m it w esentlich größeren 
G eschwindigkeiten. Die Umwälzung ist, nam entlich in Europa, noch lange 
nicht beendet, da sich die W erkzeugm aschinenbauer nur schüchtern und za
genden H erzens dazu entschlossen, die M aschinen so zu bauen, daß man die 
Vorzüge des neuen S tahles auch voll ausnutzen kann; aber auf der ganzen 
Linie ist die Bewegung in dieser Richtung unverkennbar. Die w esentlich v e r
größerte Leistungsfähigkeit der W erkzeugm aschinen hat zw ei in teressante 
Nebenerscheinungen gezeitigt.. Infolge der größeren zu übertragenden Kräfte 
hat das Z ahnrad auf Kosten des Riem ens viel an Boden gewonnen, und die 
früher so alleinherrschende Stufenscheibe hat an B eliebtheit eingebüßt und 
vielfach dem m it konstan ter G eschwindigkeit auf nur eine R iem enscheibe a r
beitenden Riemen w eichen müssen, w as z. T. dem W unsche, elektrischen Ein
zelantrieb zu erleichtern, zuzuschreiben ist. Das ist die eine N ebenerschei
nung; die andere ist z. T. eine Folge dieser ersten , z. T. ist sie eine um 
m ittelbare Folge der so w esentlich verkürzten  B earbeitungszeit. W ährend 
früher bei dem langsam en A rbeiten die für die verschiedenen Hantierungen, 
w ie G eschw indigkeitsänderung, U m steuerung und dergleichen, erforderliche 
Zeit nicht in B etrach t kam, fing sie an, bei dem beschleunigten A rbeitsprozeß 
schon eine nicht unbeträchtliche Rolle zu spielen. Man hat zudem beobachtet, 
daß der A rbeiter vielfach zu lässig w ar, die G eschwindigkeit seiner M aschine 
dem A rbeitstück rechtzeitig  anzupassen, w eil ihm das Umlegen des Riemens 
zu umständlich w ar, und infolgedessen w urde die W erkzeugm aschine nicht
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genügend ausgenutzt. Als dann bei Einführung des Schnelldrehstahles die 
A usnutzung der M aschine an Bedeutung gew ann, w eil sie ja  auch w esentlich  
teu re r gew orden  w ar, m achte sich das S treben  naturgem äß bem erkbar, die ge
nannten  U m schaltungen dem A rbeiter bequem er zu m achen. Und so sehen 
w ir denn heute die so außerordentlich handlich angeordneten  H ebel zur Um
schaltung der A rbeitsgeschw indigkeit des V orschubes usw . im V erein mit 
den W echselrädergetrieben  sich m ehr und m ehr einführen. G leichzeitig sucht 
m an alle zu r Bedienung selbst ausgedehnter M aschinen erforderlichen Hebel 
zen tra l und vom  S tandplatze des A rbeiters leicht e rre ichbar anzuordnen. Die 
oben bere its  e rw ähn te  Jones & Lam son Co. ha t durch A nordnung einer Um- 
schaltestange über dem B ett ihrer D rehbank vorbildlich g ew irk t; dieser prak
tische G edanke ha t bereits vielfach N achahm ung gefunden. Alle diese An
ordnungen haben den Zweck, Zeit zu sparen  und den' A rbeiter m öglichst pro
duktiv  arbeiten  zu lassen. Die Jones & L am son-D rehbank kann aber auch 
in an d erer H insicht als in teressan t bezeichnet w erden , denn sie is t eine Re
vo lverbank , die aber nicht ausschließlich für M assenfabrikation  bestim m t ist, 
sondern auch bei E inzelfabrikation seh r zeitsparend  w irken  kann. Sie ist 
zudem  die ers te  D rehbank m it senkrech t zu r Spindel verschiebbarem  
Spindeistock, w as  sie eben so außerordentlich  v ie lverw endbar m acht. Kein 
W under, daß, nam entlich in am erikanischen Fabriken, diese W erkzeugm aschine 
in auffallender Anzahl überall zu finden ist!

D er W unsch, Zeit zu sparen, e rk lä rt auch die m oderne Vorliebe für das 
F räsen  an Stelle des beim  R ücklauf unproduktiven Hobelns oder 
S toßens; bei besonders genauen A rbeiten  w ird  vo rg efräst und zuletzt 
nachgehobelt. Die R undfräserei, die bekanntlich w esentlich  billiger arbeitet 
als die D reherei, gehört auch hierher, sie schein t sich ab er b isher nur in der 
reinen M assenfabrikation eingeführt zu haben, obgleich sie keinesw egs auf 
sie angew iesen is t und gew iß vielfach in der E inzelfabrikation  Anwendung 
finden könnte, z. B. w o viele Z ahnräder, R iem enscheiben oder dergl. zu 
bearbeiten  sind.

Die ebenfalls oben bereits erw ähn te  Spezialdrehbank für kurze Wellen 
und dergl. bis 90 mm D urchm esser und e tw as über 2 m L änge, w ie sie von 
den F itchburg  M achine W orks un ter der B ezeichnung „Low  sw ing“, gebaut 
w ird, is t auch eine in teressan te  N euerscheinung auf diesem  G ebiete. Sie 
w ird  seit einigen Jah ren  gebaut und a rb e ite t m it m ehreren  M essern  gleich
zeitig auf die seh r kräftig  in Spitzen gelagerte  und m ehrfach m ittels Rollen 
geführte W elle. Sie gesta tte t ebenso w ie die von dem selben K onstrukteur 
H artness herrühende Jones & L am son-D rehbank eine Ä nderung sow ohl der 
U m drehungszahl als auch des V orschubes w ährend  des B etriebes.

Neben den W erkzeugm aschinen haben auch v i e l e  W e r k z e u g e  u n d  
H i l f s v o r r i c h t u n g e n  eine ähnliche E ntw ickelung, die E rsparn is an 
Zeit zum Zw ecke hat, durchgem acht. H ierher zählen z.B . die schnellspannenden 
Schraubstöcke, die autom atischen, d. h. selbstöffnenden G ew indeschneidevor
richtungen für D rehbänke und vor allem das so hübsche B ohrfu tter von 
G roenkw ist, w elches eine augenblickliche A usw echslung des B ohrers e r
m öglich t

Die r i c h t i g e  A u s n u t z u n g  u n d  B e n u t z u n g  d e r  W e r k z e u g 
m a s c h i n e n  is t keine leichte Sache, nam entlich w enn sehr leistungsfähige
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M aschinen in F rage kommen. Die L eute sind nun einmal an gew isse Schnitt- 
und V orschubgeschw indigkeiten sow ie an gew isse Spanabm essungen ge
w öhnt, sodaß es viel Mühe kostet, hierin W andel zu schafien. Die M eister 
haben selten die M öglichkeit, die freie Zeit oder gar den W unsch, genügend 
häufig oder tatkräftig  einzugreifen. Die Einstellung von besonderen U nter- 
w eisern  oder Instruktoren, die zugleich bei den schw ierigeren Spezialm aschinen 
als sogenannte E inrichter dienen können, kann sich als sehr p raktisch  erw eisen. 
Sie sollten die A rbeitsgeschw indigkeiten häufig mit besonders hierfür be
stim m ten M eßgeräten (am besten  eignet sich hierfür der am erikanische, die 
Geschwindigkeit in m /m in unm ittelbar anzeigende „cu t-m eter“ oder eine seiner 
vielen Nachbildungen) prüfen und den A rbeitern  erforderlichenfalls zeigen, wie 
sie arbeiten sollen. N atürlich müssen die U nterw eiser m it dem nötigen T ak t 
vorgehen, denn ihre Aufgabe ist in A nbetracht des W iderstreites der hier be
rührten Interessen keine einfache.

Viel gesündigt w ird  bei der B e a r b e i t u n g  v o n  G u ß e i s e n  in der
D reherei, und hier könnte ein U nterw eiser vor allen  Dingen die L eute daran 
gewöhnen, m it m ö g l i c h s t  w e n i g  S p ä n e n  zu arbeiten, d. h. m öglichst 
m it einem einzigen Span zu schruppen, um daraufhin m it einem einzigen, aber
seh r breiten  Span zu schlichten. Allerdings muß zugegeben w erden, daß
ältere H obelm aschinen und auch D rehw erke nicht im m er m it dem genügenden 
Vorschub ausgesta tte t sind, um solche Schlichtspäne m it dem Selbstgang 
möglich zu machen. Viel überflüssige A rbeit w ird  auch häufig durch unge
naues Gießen verursacht, und so m ancher überflüssige Span könnte gespart 
w erden, w enn die Modelle auf die B earbeitungszugaben un tersucht w ürden 
und die G ießereien angehalten w ürden, richtig zu gießen. Leider is t sow ohl 
der Form er, als die Gießerei selbst m eistens daran  interessiert, m öglichst 
schw er zu gießen. Dem könnte abgeholfen w erden, w enn in beiden Fällen 
nicht m ehr bezahlt w ürde als ein für jedes Stück einmal festgestelltes 
H öchstgew icht.

Die w ohl genügend bekannten aber noch ziemlich w enig beachteten V or
teile des guten R e i n i g e n s  u n d  E n t f e r n e n s  d e r  G u ß h a u t  durch 
Abbeizen in S äure oder durch Sandstrahl seien hier auch erw ähnt, da diese 
V erfahren m it dazu beitragen, die B earbeitung w irtschaftlich zu gestalten und 
zu verbilligen.

W ir sind hierm it von den W erkzeugm aschinen auf das Gebiet der O r
ganisation der W erkstä tten  übergegangen und wollen hier auch noch zunächst 
w eiter verfolgen, w ie sich Zeit sparen  läß t; denn gerade h ier hat der m oderne 
Geist so m anche U m wälzung bew irkt. So w a r es früher z. B. üblich, daß 
jeder D reher, H obler usw . sich seine M esser selber zurechtschliff oder gar 
schm iedete, und w enn sie stumpf w urden, auch w ieder scharf schliff. Heute 
findet man, daß auf diese W eise die W erkzeugm aschinen nicht genügend 
ausgenutzt w erden, und versieh t in m odernen Fabriken jeden A rbeiter m it einer 
genügenden Zahl von scharfen M essern aller üblichen Form en und tausch t 
die stum pfen sofort gegen scharfe um. Die V orteile dieses V erfahrens sind 
zw eierlei: e rstens brauchen die Leute nicht umherzulaufen und ihre Zeit oder 
vielm ehr diejenige ih rer M aschine m it dem Schleifen der Stähle zu vergeuden, 
und zw eitens w erden diese Stähle in der W erkzeugm acherei von besonders 
dafür bestim m ten und entsprechend gelernten Leuten geschliffen. D as Schleifen
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ko ste t w eniger, und die S tähle können nach w irtschaftlichen G rundsätzen 
geschm iedet, geh ärte t und auf die richtige Form  geschliffen w erden .

F ür das richtige Schleifen der M esser aus der ganzen F abrik  oder Ab
teilung an zen tra ler Stelle, in der W erkzeugm acherei, eignet sich vorzüglich 
die schon se it vielen Jah ren  in den m eisten besseren  europäischen W erken 
vorhandene G isholt - M asch ine; nur habe ich fas t ohne A usnahm e gefunden, 
daß diese M aschine unbenutzt dastand, w ährend  die M esser von Hand, irgend
wie, geschliffen w urden! Ähnliche M aschinen w erden  auch von Seilers und 
auch von europäischen F irm en gebaut. Ebenso s teh t es m it Spiralbohrern, 
für deren N achschleifen es heute sogar m ehrere  ganz autom atische M aschinen 
gibt, die sich aber w ohl nur in ganz großen W erken  bezahlt m achen können.

S ehr erle ich tert w ird  die B ehandlung und nam entlich das Nachschleifen 
der M esser durch Einführung der S t a h l h a l t e r ,  die zudem  eine große 
E rsparn is an S tahlm aterial ergeben. D as Schm ieden und H ärten  fällt ganz 
fort und der ganze S tahl kann bis auf ein ganz kleines Ende aufgebraucht 
w erden. L eider gesta lte t sich die W ärm eabführung von der arbeitenden 
Schneide w eniger günstig als bei einem  aus dem Vollen geschm iedeten  M esser; 
daher können bei B enutzung von S tahlhaltern  die besseren  Schnelldrehstahl
sorten  nicht voll ausgenutzt w erden.

F ür das H ärten  nam entlich der Schnelldrehstähle, das bekanntlich be
sondere Sorgfalt und genaue E inhaltung bestim m ter T em peratu ren  erfordert, 
eignet sich vorzüglich das e lek trisch  geheizte Salzbad, w elches zugleich ein 
sehr schnelles A rbeiten bei regu lierbarer T em peratu r g e s ta tte t und sich neuer
dings einer w achsenden B eliebtheit erfreut.

Ähnlich w ie durch das zen tra lisierte  Schleifen des W erkzeugstah les ein 
unnützer Z eitverlust des A rbeiters verm ieden w ird , sollte überhaupt 
ein jedes U m herlaufen und W arten  desselben ausgeschlossen w erden , und aus 
diesem  G runde sollte der A rbeiter auch sein M ateria l n ich t selbst vom  Lager 
holen und dabei w om öglich, w ie es in schlecht geleite ten  F abriken  der 
Fall ist, eine halbe Stunde am S chalter der M ateria lausgabe w arten , sondern 
alles für den A rbeiter bestim m te M ateria l sollte ihm, und zw ar rechtzeitig, 
zu r A rbeitstelle herangeschafft w erden . D iese T ran sp o rta rb e iten  können 
viel billiger von anderen Leuten  als dem gelern ten  A rbeiter beso rg t w erden, 
nam entlich w enn gleichzeitig m it dem A rbeiter auch die M aschine w a r te t

Um dieses W arten  zu v erh indern , muß die F abrik  jedoch gut 
o rganisiert sein, d. h. das L ager muß das für jede A rbeit erforderliche 
M aterial rechtzeitig  vorbereiten , S tangenm ateria l und Blech zurechtschneiden, 
anderes M ateria l zusam m ensuchen, abzählen und bereithalten , und ebenso muß 
der M eister oder die en tsprechende Instanz des B etriebes die in der W erkstä tte  
auszuführenden A rbeiten rechtzeitig  auf die versch iedenen  L eute verteilen  und 
das M aterial heranschaffen lassen. Um das alles ausführen  zu können und 
nebenbei auch noch auf Ordnung, gute A rbeit und T erm ine aufpassen  und 
die A kkorde bestim m en zu können, m üßte der M eister ein Genie sein, und 
das kann m an von ihm nicht e rw arten , oder es m üßte e tw a  für je fünf oder 
zehn A rbeiter ein M eister vorhanden sein, der dann allerdings seine Leute 
genügend beaufsichtigen und daneben die anderen  T ätigkeiten  besorgen 
könnte.

D iese Schw ierigkeiten sind es, die allmählich dazu führen, die altherge-
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brach ten  Aufgaben des M eisters in ihre B estandteile aufzulösen, also auch 
h ier den G rundsatz der A rbeitsteilung durchzuführen. In der Fabrik  von 
heute hat der M eister in seiner alten Form  ausgelebt, und der heutige M eister 
behält nur einen Teil seiner früheren Tätigkeiten. Einen Teil nimmt ihm die 
bereits oben erw ähn te  Kontrolle ab, einen zw eiten der U nterw eiser, der aufV or- 
schübe und G eschwindigkeiten sieht („feed and speed m an" auf englisch) 
und zugleich E inrichter sein kann, einen dritten  Fall die V orkalkulation, einen 
vierten  der Schreiber, eine schon lange auch in Europa bekannte Figur, einen 
fünften die Lohnschreiberei, einen sechsten endlich und vielleicht den w ich
tigsten Teil der früheren M eistertätigkeit nimmt ihm in fortgeschrittenen 
W erken ein auf englisch „Produktion departm ent“ genanntes B ureau ab, dessen 
deutscher Name e tw a Produktionsbureau oder T erm inbureau lauten könnte. 
Es verbleibt auf diese W eise dem M eister eigentlich nur noch die Aufgabe, 
Ordnung zu halten, die Annahme und Entlassung von Leuten und eine all
gemeine technische Dispositionsgew alt, sowie die V erteilung der Arbeiten, d. h. 
die Bestimm ung, w er eine gegebene A rbeit ausführen soll. Die Tätigkeit ist 
also eine fast rein verw altende, m it e tw as technischem  Beigeschm ack.

Das P roduktionsbureau ha t als H auptaufgabe, die ganze in der Fabrik 
auszuführende A rbeit m öglichst glatt und ohne Aufenthalt durch die v e r
schiedenen W erkstä tten  hindurchzubringen, zu sehen, daß alle Einzelteile und 
Einzelarbeiten rechtzeitig  fertig w erden, damit die L ieferzeit eingehalten w e r
den kann; gewiß eine schw ierige, große und verantw ortungsvolle  Aufgabe! 
Man kann dieses Bureau mit dem H erzen eines lebenden Organism us v e r
gleichen.

Einem jeden, der mit der M aschinenfabrikation einigerm aßen vertrau t ist, 
dürfte es bekannt sein, w ie schw ierig  es ist, Lieferzeiten einzuhalten; denn 
hierzu genügt es nicht, eine gegebene Bestellung vom ersten  Tage an dauernd 
im Auge zu behalten und ihren Fortgang von A rbeiter zu A rbeiter, von W erk 
sta tt zu W erksta tt zu verfolgen und zu sehen, daß entstandener Aufenthalt 
beseitigt w ird ; es muß vielm ehr das E ntstehen von Aufenthalt vorausge
sehen und verhindert v/erden. Und selbst w enn auf diese W eise eine B estel
lung rechtzeitig fertig w ird, so geschieht dies auf Kosten einer, oder aller 
ändern. Um das Übel an seiner W urzel zu fassen, muß eine solche O r
ganisation geschaffen w erden, daß jede einzelne Bestellung, und dam it die 
G esam theit aller Bestellungen, in gleichem Maße im Auge behalten w erden 
und für jede einzelne Arbeit, für die Fertigstellung eines jeden Einzelteiles im 
voraus der richtige Zeitpunkt festgesetzt w erden kann, dam it die versch ie
denen kleinen Bäche zu gleicher Zeit zu dem großen Strom , der fertigen M a
schine, zusammenfließen. Kurz, um den üblichen F a ihausd ruck  hierfür zu 
gebrauchen, es muß ein vollständiger A r b e i t s p l a n ,  der jeden, auch den 
kleinsten B estandteil jeder Bestellung berücksichtigt und für jede Arbeit 
eine L ieferzeit festsetzt, im voraus ausgearbeite t w erden. Nur dann kann 
die Fabrikation glatt von sta tten  gehen und unnützer A ufenthalt verm ieden 
w erden.

Die m it der konsequenten Durchführung eines solchen System s verbun
denen Kosten und Schw ierigkeiten sind natürlich besonders zu Anfang nicht 
gering, aber es dürfte sich nam entlich in größeren Fabriken bald zeigen, 
daß diese Kosten sich reichlich dadurch bezahlt machen, daß geordnete Zu
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stände geschaffen w erden, daß an Stelle des planlosen H astens ruhiges über
legtes Handeln tr itt, nichts vergessen  oder übersehen  w ird , die Z eitverluste  
auf ein M indestm aß beschränk t w erden  und som it richtige L ieferzeiten  ange
se tz t und auch eingehalten w erden  können. Die L eistungsfähigkeit der W erk 
stä tten  ste ig t bedeutend, w eil die A rbeit schneller durch die W erk stä tten  geht 
und w eniger P la tz  einnimmt. Die L ieferzeiten  w erden  kürzer, das B etriebs
kapital und der Z insverlust an den in Fabrikation  befindlichen W aren  w erden  
geringer, ku rz  es w ird  unter H ochdruck, aber tro tzdem  m it R uhe gearbeitet, 
und die Fabrikation  kann m it einem  gleichm äßig und ruhig fließenden, gut 
regulierten S trom  ohne Strom schnellen und W irbel verglichen w erden.

Es ist m ir nicht bekannt, ob es in D eutschland eine F abrik  gibt, die ein 
solches P roduktionsbureau, w ie h ier beschrieben, in aller Form  besitz t. An
läufe hierzu gibt es aber schon jedenfalls seh r viele, und in allen besser ge
leiteten F abriken  dürfte es bere its  B eam te geben , deren  ausschließliche 
Aufgabe darin besteh t, auf L ieferzeiten A cht zu geben und den ungestörten  
Gang der Fabrikation  zu bew irken, über S törungen rech tzeitig  zu berichten  
und eilige Bestellungen ständig  im Auge zu behalten. Jed e r Fabrik leiter, der 
für den ungestörten und glatten B etrieb der ihm unterstellten  W erkstä tten  be
sorg t ist, w ird  gewiß von Zeit zu Zeit das Bedürfnis nach einer derartigen  O r
ganisation empfunden haben, und nur die F u rch t vo r den großen K osten und 
den Schw ierigkeiten, die der Ingangsetzung einer derartigen  Einrichtung ent
gegenstehen, w erden  ihn davon abgeschreck t haben. Um zu dem erstreb ten  
Ziele zu gelangen, muß m an jedoch der Sache tapfer in die Augen sehen, denn 
gerade h ier kom m t m an m it halben M aßregeln n icht w e it

Ähnliche Schw ierigkeiten stehen ja auch der E inführung einer geordneten 
V orkalkulation aller A kkorde im  W ege, und doch ist diese heute schon 
ziem lich verb re ite t, so daß eine Fabrik , deren A kkorde noch jedes M al von 
den M eistern von Fall zu Fall angegeben w erden , heute n icht den Anspruch 
erheben kann, gut organisiert zu sein. Es sollten alle A kkorde im voraus in 
einem besonderen B ureau b e re c h n e t en tsprechend geordnet und übersicht
lich reg istr ie rt w erden , w om öglich der A kkordzettel im voraus ausge
schrieben w erden, so daß der M eister bei der V ergebung der A rbeit nur noch 
den Namen des A rbeiters einzutragen hat. D er M eister kann diese K arten in 
v ie r K lassen teilen und entsprechend  in K ästchen ordnen, je nachdem  das M a
terial für die A rbeit noch n icht vorhanden, bere its  angekom m en, die A rbeit be
re its  angefangen oder schon beendet ist, so daß er, bezw . das P roduk tions
bureau, eine gute Ü bersicht über den S tand der A rbeiten haben kann.

(Schluß folgt.)
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II. DER GELD-, WAREN- UND ARBEITS-MARKT.
Der Versand 

des Stahlwerlfsverbandes.
Der Versand des Stahlw erksverbandes be

trug an Produkten A im April 364 669 t, im 
Mai 377 780 t gegen 377 956 t bezw . 414 855 t 
in den entsprechenden M onaten des Vor
jahres. In den ersten fünf M onaten des lau
fenden Jahres gelangten 2 070 024 t zum V er
sand gegen 2 082 843 t  im V orjahre, mithin 
rd. 12 800 t weniger, w ährend der M inder
versand im gleichen Zeitraum  1908 zu 1907 
sich auf 344 000 t stellte. B etrachtet man die 
Versandziffern der einzelnen Produkte, so 
fällt gegenüber dem Vorjahre der starke Ab
fall für Eisenbahnmaterial auf (April 123 881 t 
gegen 141 128 t, Mai 116 863 t gegen 162 913 t 
i. V.), während für Halbzeug eine kleine Zu
nahme bezw. geringe Abnahme (April 109 340 t 
gegen 104 703 t, Mai 112 418 t gegen 114 599 t), 
für Formeisen dagegen eine etw as größere 
Zunahme (April 131 448 t gegen 126 125 t, 
Mai 148 437 t gegen 137 343 t) zu verzeichnen 
ist. Aus diesen Zahlen im ganzen wie im 
einzelnen eine Besserung der Lage abzuleiten, 
ist nicht angängig, im Gegenteil weist der 
Rückgang in Eisenbahnm aterial darauf hin, 
daß selbst die Staatsbahnen, welche den W er
ken immer noch am m eisten zu tun gaben, 
vorläufig keine w eiteren Mengen abnehmen, 
während der etw as größere Versand von 
Formeisen verm utlich mit auf Rechnung des 
Auslandes zu setzen ist. Nach den letzten Er- 
klärungeh des Verbandes, wonach für die 
nächsten drei M onate 200 000 t Aufträge mehr 
als im Vorjahre vorliegen, darf man aller
dings hoffen, daß auch die Versandziffern in 
der nächsten Zeit eine entschiedene Besserung 
erfahren werden, wenngleich auch damit der 
Versand des Jahres 1907 noch lange nicht e r 
reicht sein wird.

Die Roheisenerzeugung
betrug im April 1 047 197 t gegen 978 866 t 
i. V., im Mai 1 090 467 t  gegen 1 010 917 t  i. 
V., im Juni 1 067 421 t  gegen 956 425 t  i. V., 
hat also die seit März beobachtete Besse
rung beibehalten. W ährend im M ärz rd.
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26 000 t mehr als im Vorjahr erzengt werden, 
zeigt der April eine Mehrerzengnng von 
67 331 t. der Mai eine solche von 79 550 t, 
der Jani sogar fast 111 000 t. Freilich sind 
zunächst damit die Mengen von 1907 (April 
1 077 703 t, Mai 1 094 314 t) noch nicht ganz 
erreicht, erst der Jnni 1909 fibertrifft den von 
1907 um 23 085 t. Im ersten Halbjahr des lan- 
ienden Jahres betrug die Erzeugung 6 252 489 t 
gegen 6 049 721 t oder iast 203 000 t  mehr, 
im Monatsdurchschnitt 34 000 t mehr. Die 
Zunahme der Erzeugung deutet an. daß der 
wirtschaftliche Tiefstand überwunden ist, 
wenn auch nicht zu vergessen ist. daß zum 
Teil die Vergrößerung der Anlagen diese 
Mehrerzengnng erklären kann.

Reichsbank, Bank von England, 
Bank von Frankreich im Mai 

und Juni 1907 bis 1909.
Der anhaltend flüssige Geldstand spricht 

sich auch in den Ziffern der R e i c h s b a n k  
während der beiden Monate Mai und Juni 
aus. Immerhin hat der Wechselbestand, der 
im Mai sich noch unter dem des Vorjahres 
hielt, im Juni mehr und mehr den vor
jährigen Bestand erreicht und am 30. Juni 
mit 1180,5 Mill. M den des Vorjahres von 
1127,1 Mill. M überschritten. In den drei 
Vergleichsiahren wurde die Reichsbank am 
30. Juni 1907 am stärksten beansprucht; die 
Wechselanlagen erreichten an diesem Tag 
einen Betrag von 1314,7 MAL M und waren 
somit um 134.2 Mill. M höher als im laufenden 
Jahre. Der M e t a l l b e s t a n d  war durch
gängig um 60 bis 80 Mill. M höher als in den 
entsprechenden Zeiten des Vorjahres und 100 
bis 200 Mill. M höher als im Jahre 1907. Da
gegen ist auch hier die Beobachtung zu 
machen, daß am Halbiahresschluß der Be
stand mit 1028,7 Mül. M bereits um 3 Mill. M 
hinter dem Metallbestande des vorigen Jahres 
zurfickbleibt. Der N o t e n u m l a u f  war 
Ende Juni des laufenden Jahres mit 1886,32 
Mill. M am größten gegen 1792,6 bezw. 1728,8 
Mill. M an den entsprechenden Vorjahrs
tenninen. Die t ä g l i c h  f ä l l i g e n  V e r 
b i n d l i c h k e i t e n  übertreffen im laufenden 
Jahr erheblich die des Vorjahres, das selbst 
wieder in den meisten Fällen die Zahlen von 
1907 fibertrifft.

Die B a n k  v o n  E n g l a n d  wurde auch 
in den abgelanfenen Monaten wie schon frfiher 
stärker in Anspruch genommen als im Vor
jahr. Dies kommt besonders in einer Ver
mehrung der W e c h s e l a n l a g e  zum Aus
druck, die namentlich beim Übergange von 
Ende Mai bis Anfang Juni einen hohen Stand 
erreichte. So betrug das Wechselportefenille 
am 27. Mai 32,01 Mill. f ,  am 3. Juni 33,47 
Mill. £, Zahlen, mit denen auch die des Jahres 
1907 nicht unerheblich fibertroffen werden. 
Gegen Ende Jnni läßt diese Anspannung nach, 
wenn sie sich auch etwas stärker als im Vor
jahre geltend macht. Den Höchststand in den 
3 Vergleichsjahren weist das Wechselporte
feuille Ende Juni 1907 mit 35,98 Mill. £ auf, 
während die Wechselanlagen am 27. Mai 1908 
mit 28,83 Mill. M am geringsten waren. Der 
N e t e n u m l a n i  fibertrifft in beiden Mo
naten den des Vorjahres und auch den von 
1907. Der Barbestand weist höhere Zahlen 
als in beiden Vorjahren auf. Am 24. Juni 
wurde mit 40,86 Mill. £ ein Rekordstand er
reicht.

Deutsche Reichsbank.

------- Nofenum/oisf
 I V e c tis e /b e s fa n d
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Die B a n k  v o n  F r a n k r e i c h  war 
entsprechend der Geldverbilligung wieder 
lebhaft bestrebt, ihren Metallbestand andauernd 
zu verstärken. Gegenüber dem Vorjahre läßt 

-sich eine Besserung von 5 bis 600 Mill. Frcs 
feststellen, während gegenüber 1906 etwa 8 
bis 900 Mill. Frcs mehr Metall vorhanden 
sind. Der Höchstbestand wurde am 24. Juni 
d. J. mit 4607,2 Mill. Frcs erreicht. Der 2700 
Wechselbestand ist sowohl im Mai als auch 
im Juni recht geringfügig gewesen. Die nie
drigste Wechselanlage am 17. Juni betrug nur 
651,6 Mill. M, die höchste am 3. Juni 845,2 2000 
Mill. M. Gegenüber dem Vorjahre sind die 
Anlagen um 100 bis 200 Mill. Frcs zurückge

blieben. Wie bei der Deutschen Reichsbank, 
so ist auch bei der Bank von Frank- 7900 
reich der Notenumlauf gegenüber den Vor
jahren ständig gestiegen. Er war mit 5188,3 
Mill. Frcs am 3. Juni d. J. am größten, am 
17. Juni 1907 mit 4669 Mill. Frcs am ge
ringsten. •

Ein- und Ausfuhr von Stein
kohle, Einfuhr von Braun

kohle.

eingeführt gegen 107 051 t i. V. Die R o h - 
e i s e n a u s f n h r  betrug im April 38 178 t
gegen 14 925 t 
14 502 t i. V.

I

V., im Mai 35 245 t gegen 
In den ersten fünf Monaten

7600

Während in den ersten drei Monaten des 
Jahres 1909 rd. 370 000 t weniger Steinkohlen 

•eingeführt wurden als im gleichen Zeitraum 
1908 — ein Ausfall, der hauptsächlich eng- 

'lische Kohle betraf —, blieb die Einfuhr im 
April mit 1 009 974 t (gegen 1 008 440 t) unge
fähr der vorjährigen gleich und übertraf dann 
'im Mai mit 1 195 758 t die des Vorjahres 
von 1 076 688 t um 119 070 t. Im Juni wurden 
1 232 408 t gegen 1 122 178 t eingeführt oder 
-110 000 t mehr. In den ersten sechs Monaten 
wurden nach Deutschland 5 420 297 t Stein
kohle eingeführt gegen 5 559 355 t i. V., also 
noch immerhin 139 000 t weniger. Die 
S t e i n k o h l e n a u s f u h r ,  die im er
sten Vierteljahr 5,24 Mill. t betrug, gegen 
4,93 Mill. t i. V., stellte sich im April auf 
1 693 174 t gegen 1 428 041 t i. V., im Mai auf 
1 776 483 t gegen 1 842 872 t, im Juni auf 
1 609 045 gegen 1 638 062 t, es ist also auch 

liier seit Mai eine Umkehr der bisherigen 
Verhältnisse, nämlich der erhöhten Einfuhr 
-und der verringerten Ausfuhr, festzustellen. 
Zieht man jedoch die ersten sechs Monate in 
Betracht, so übertrifft die Ausfuhr mit 
10 320 519 t die vorjährige von 9 838 176 t 
um 482 000 t. Die B r a u n k o h l e n -  

- e i n f u h r ,  die ausschließlich aus Öster
reich- Ungarn kam und sich im ersten 
Vierteljahr auf 1,80 Mill. t gegen 2,20 Mill. t 
gestellt hatte, belief sich im April auf 981 977 t 
gegen 776 256 t i. V., im Mai auf 774 089 t 
gegen 746 959 t, seit Jahresbeginn auf 

-3 357 229 t gegen 3 724 952 t. oder 367 000 t 
weniger. Für das erste Halbjahr liegen noch 
keine Zahlen vor.

Ein- und Ausfuhr von 
Roheisen, Einfuhr von Eisen
erz und Ausfuhr von Koks.

Die R o h e i s e n e i n f u h r  stellte sich 
im April auf 12 832 t gegen 21 992 t im April 
1908, im Mai auf 14 921 t gegen 24 076 t i. V. 
dn den ersten fünf Monaten wurden 54 417 t
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Die Kohlenförderung des 
Deutschen Reiches von Jan u a r 

bis Mai 1909.
W ährend im April 1909 noch eine Zunahme 

der S t e i n k o h l e n f ö r d e r u n g  gegen
über dem Vorjahre stattfand (11 703 724 t  ge
gen 11 595 656 t) , hat der Mai eine w esent
liche M indererzeugung gebracht (11 749 488 t 
gegen 12 226 674 t i. V.). In den ersten  fünf 
Monaten des laufenden Jahres wurden 
59 931 082 t Steinkohle gewonnen gegen 
61 516 204 t  i. V.. oder 1 585 122 t weniger oder 
auf den Monat 317000 t  weniger. Die B r a u n 
k o h l e n f ö r d e r u n g  stellte  sich im A pril 
auf 5 026 462 t  gegen 5 09.1 803 t  i. V., im Mai 
auf 5 183 988 t  gegen 5 341 661 t i. V.. es hat . 
also auch hier in den letzten M onaten eine:

DER WARENMARKT

-em fuhr\Rohe/sen
 Ausfuhr)

w urden 157 634 t gegen 95 650 t i. V. ausgeführt,. 
es betrug mithin der Ausfuhrüberschuß 103217 t, 
während im Vorjahr ein Einfuhrüberschuß 
von 11 400 t bestanden hatte. In dem Vergleicht 
dieser beiden Zahlen spiegelt sich die Ungunst 
der M arktverhältnisse wieder.

Die E i n f u h r  v o n  E i s e n e r z  stellte 
sich im April auf 713 742 t gegen 528 479 t,. 
im Mai auf 789 815 t  gegen 807 131 t i. V. 
In den ersten fünf M onaten wurden 3 154 015 t 
Eisenerze eingeführt gegen 2 746 414 t i. V... 
oder 407 601 t mehr. Von den einzelnen« 
Ländern steuerten Schweden 1 027 289 ti 
(982 631) und Spanien 1 030 325 t (739 585) bei. 
Die K o k s a u s f u h r  belief sich im April, 
auf 264 334 (269 358), im Mai auf 244 320“
(344 235); seit Beginn des Jahres w urden. 
1 343 656 t gegen 1 539 931 t i. V. ausgeführt, 
d. h. fast 200 000 t  weniger.
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M indererzeugung eingesetzt, womit der w ir t
schaftliche Tiefstand erre icht w ird. Die 
Braunkohlengewinnung in den ersten fünf 
Monaten Ubertrifft dagegen mit 27 026 370 t 
d ie  vorjährige von 27 003 501 t. Vermutlich 
w ird die geringere Kohlenförderung noch eine 
Reihe von M onaten anhalten, bis die stark  an
gehäuften Lager verbraucht sind. Besonders 
gilt dies auch von der K o k s e r z e u g u n g ,  
d ie  sich im April auf 1 702 905 t (i. V. 
1 706 975 t) s tellte , im Mai 1 736 865 t (i. V. 
1 759 906 t) betrug, w ährend seit Beginn des 
laufenden Jahres bis Ende Mai 8 683 507 t 
Koks erzeugt w urden gegen 8 938 212 t  i. V.. 
oder 254 705 t w eniger. Die gestapelten 
K okslager in Rheinland-W estfalen wurden 
aber noch vor kurzer Zeit auf 2 Mill. t 
geschä tz t.

Der ArbeitsmarKt.
In den ersten fünf M onaten des Jahres 

Kamen nach der S ta tis tik  der Zeitschrift 
„A rbeitsm ark t“ im Vergleich mit dem Vor
jahr auf 100 offene S tellen Arbeitsuchende:

Januar
Februar
März
April
Mai

1909
m ännl.w eibl. zus 

250,3 92,8
89.8
81.8 
84,9 
91,0

289,4
230,6
190,0
187,3

Im A p r i l  ist zum

184.9
198.9
165.4
147.4 
151,1 
ersten

205.0
164.2
183.0
198.2 
Mal

1908
m ännl.w eibl. zus. 

219,5 88,9 158,9
78.1 
76,7 
85,9
95.2

151.7
120.5
141.8
161.5

im laufen-
•den Jah r eine durchgreifende Besserung des 
A rbeitsm arktes zu verzeichnen, welche die 

■ Gesamtziffer der des Vorjahres n ähert; im 
M a i ha t diese Besserung nicht nur an- 

rgehalten, sondern zum ersten  Male se it Mai 
1907 läßt sich feststellen, daß der Andrang 
am A rbeitsm arkt hinter dem der en tsprechen
den V orjahrszeit zurückbleibt. Die B a u 
t ä t i g k e i t  hat im April in den versch ie
densten Gegenden D eutschlands recht leb- 
ihaft eingesetzt, besonders auch auf dem 
platten Lande, wo sogar vielfach dem Arbei
terbedarf nicht genügt w erden konnte, da die 
A rbeiter in den S tädten Arbeit zu bekommen 

-suchen. Im Zusammenhang mit dem Bau
gew erbe zeigten dann die davon abhängigen 
Gewerbe, w ie das Z e m e n t - ,  Z i e g e l -  
und K a l k s t e i n g e w e r b e ,  bessere Ar
beitsverhältn isse, ebenso auch das H o l z 
g e w e r b e .  Das  T e x t i l g e w e r b e  hat 

-sich w eiter erholt. W eniger befriedigend 
lagen, die V erhältnisse im E i s e n g e w e r b e ,  
wo allerdings die Eisenhütten m ehr Roheisen 
erzeugten, aber die w eiterverarbeitende 
Industrie darniederlag. Das T r a n s p o r t 
g e w e r b e  hatte  größere Nachfrage nach 
Arbeitern. Im M a i  hielt die befriedigende 
Lage im B a u g e w e r b e  an, ja  stellen
weise w urde über A rbeiterm angel gek lag t: eben- 
rso blieb die Arbeitsgelegenheit in der Z e m e n t 
i n d u s t r i e  und i m B e k l e i d u n g s 
g e w e r b e  günstig, w ährend die E i s e n 
i n d u s t r i e  andauernd schlechte A rbeits
verhältn isse hatte , so daß A rbeiterentlassun
gen wegen Arbeitmangels nicht selten w aren. 
Auch im B e r g b a u  hat die A rbeitsgelegen
heit in den le tz ten  beiden M onaten stark  
abgenommen, doch hat man eher F eier
schichten eingelegt, als daß man zu Ent
lassungen griff. Die e l e k t r o t e c h n i 

s c h e  Industrie, die M e t a l l -  und M a 
s c h i n e n i n d u s t r i e  zeigten ein wenig 
günstiges Bild.
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III. K LEINE, M IT T E IL U N G E N
AUS LITERATUR UND PRAXIS. 

INGENIEUR-STANDESFRAGEN.
Juristenmonopol und juristische Vor

bildung.
Auf den W idersinn, w elcher in der 

bei uns geübten Gepflogenheit liegt: 
zu verlangen, daß der zukünftige V er
w altungsbeam te zuerst A m tsrichter 
studiert, daß die S tudierenden zw eier 
gänzlich verschiedener Berufe durch 
ein und dasselbe Studium, durch eine 
und dieselbe Prüfung — die erste ju
ristische Prüfung — gedrängt w erden, 
is t in dieser Zeitschrift und ander
w ärts  w iederholt hingew iesen w o r
den.

P rofessor F ranz, der unermüdliche 
V orkäm pfer in der V erw altungs- 
ingenieurfrage, hat sich ein beson
deres V erdienst dadurch erw orben, 
daß er in A ufsätzen der Tagespresse 
— der F rankfurter und der Kölnischen 
Zeitung und neuerdings der National- 
Zeitung1) — die breitere  Öffentlich
keit über die Schäden des Juristen
monopols aufklärt.

Die Berechtigung dieses Kampfes 
gegen die einseitige juristische V or
bildung und gegen die ungerechte 
Bevorzugung der Juristen  im höheren 
V erw altungsdienst e rw eist klar ein 
Aufsatz, den der Bonner R echts
lehrer Geh. Ju s tiz ra t P rofessor Dr. 
Zitelmann in der D eutschen Juristen
zeitung2) unter der Ü berschrift: W as 
not tut! veröffentlicht.

Professor Zitelmann w irb t für den 
Gedanken, die Vorbildung der Juristen  
d era rt neu zu gestalten, daß U niversi
tätsstudium  und prak tischer V orbe
reitungsdienst in zw eim aliger Folge 
m iteinander abw echseln. Die Begrün
dung seines V orschlages w irft so 
in teressante Schlaglichter auf den 
„hohen“ W ert der heutigen rein ju
ristischen Vorbildung des V erw al
tungsbeam ten, daß es sich lohnt, sie 
hier auszugw eise w iederzugeben. 
„Vor allem — m an muß hier w ieder 
einmal laut reden —, so schreib t P ro 

*) P rofessor W . F ran z : D as Ju 
ristenmonopol. National-Zeitung, 30. 
Juni 09, M orgen- und Abendblatt.

2) Geh. Justizrat, Prof. Zitelm ann: 
W as not tut! D. Juristen-Ztg. Nr. 9.

fessor Zitelmann, verfehlen die ju
ristischen Fakultäten  als L ehranstal
ten heute ihren w esentlichen Zweck, 
da die S tudierenden in großer Anzahl, 
ja ich fürchte, sagen zu m üssen, in 
der M ehrzahl von den Lehreinrichtun- 
gen und Lehrm itteln der U niversität 
keinen oder nur m angelhaften Ge
brauch m achen.“ „Jedem  A usländer 
fällt dies als ein H aupt-C harak teristi
kum unserer U niversitäten auf.“ Diese 
zahlreichen Studierenden holen dann 
die versäum ten anderthalb oder zw ei 
Jah re  dadurch ein, daß sie die zur 
Prüfung nötigen K enntnisse sich bei 
den Einpaukern erw erben.

„Das ist doch ein seltsam es Bild: 
auf der einen Seite m it großem Geld
aufw and erhaltene und mit Lehrm ono- 
pol au sgestatte te  staatliche L ehr
anstalten, die nicht benutzt w erden, 
auf der anderen Seite staatlich nicht 
anerkannte, außerhalb der U niversi
tä t stehende V orbereitungskurse, in 
denen die jungen Juristen  ihre Bildung 
suchen.“ Zitelmann erk lärt diesen 
Mangel an innerer Teilnahme am 
Studium dadurch, daß die jungen 
Studenten, „die ja noch dazu ihr Fach 
m eist lediglich aus äußerlichen Grün
den erw ählt haben“, theorieunlustig 
und begierig sind, das praktische 
Leben kennen zu lernen.

A ber gerade die Jurisprudenz 
kom m t diesem W unsch nach P raxis, 
nach Konkretem , G reifbarem  in keiner 
W eise entgegen. „Die theoretischen 
Sätze, die der junge S tudent zu hören 
bekomm t, sind abstrak t, und man kann 
w ohl sagen, es gibt keine angew andte 
W issenschaft, die sich auf einer sol
chen A bstraktionshöhe bew egt und 
bew egen muß, w ie die Jurisprudenz.“ 
Und das ist die Schule, durch die der 
V erw altungsbeam te, der Mann des 
p r a k t i s c h e n  L e b e n s ,  gehen 
m u ß ;  ja seine e i n z i g e  Schule! 
W as b ietet sie? A bstrakte  G edanken
gänge in potenziertester Form. W as 
verlangt das L eben? P r a k t i s c h e s  
E i n g r e i f e n ,  rasche Auffassung, 
Ü berblick, Einsicht in das verw ickelte 
W irtschaftsgetriebe! „Zur R echtsge
lehrsam keit kann ich mich nicht be
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quem en“, sag t der Schüler zu M e
phistopheles. A ber der junge V e r 
w a l t u n g s s t u d e n t  m u ß  es; er 
muß „R ichter“ studieren, obw ohl seine 
Ziele und W ünsche, oft seine B e
gabung ganz e tw as anderes erstreben . 
In der T a t: „Es erben  sich G esetz 
und R echte w ie eine ew ’ge K rank
heit fort.“ Und eins der unheilvollsten 
R echte is t das Juristenm onopol. „Die 
Aufgaben für den Ju risten  sind in den 
letz ten  Jah rzehn ten  geradezu unge
heuer angew achsen. Die V ervielfälti
gung unserer H andelsbeziehungen 
nach dem Ausland hin, der E rw erb  
der Kolonien, die zunehm ende In
dustrialisierung des L andes, das An
w achsen  der großen S tädte, die Kon
zentration  der G ew erbe, die neuen 
Form en, die der w irtschaftliche Kampf 
angenom m en hat, sow ie die neuen 
M ittel zum Friedensschluß, die ver- 
w ickeltere oder doch vielfältigere 
E inrichtung der V erw altung und vo r 
allen Dingen das Schnellerw erden des 
gesam ten Tem pos unseres V erkehrs 
— alles das e rfo rdert von  dem Ju 
risten  heutzutage m ehr, als er früher 
zu leisten gehabt h a t “ Sind das 
w irklich bloß A ufgaben für den J u 
r i s t e n ?  Sind das Aufgaben, die der 
Ju ris t überhaupt noch erfolgreich 
lösen kann? W odurch w a r es m ög
lich, die H andelsbeziehungen zu v e r
vielfältigen, das Tem po des V erkehrs 
so außerordentlich zu beschleunigen, 
w as hat das A nw achsen der großen 
Städte, die K onzentration der Ge
w erb e  und die dam it verknüpften  
tausendfach verw ickelten  Erscheinun
gen des heutigen w irtschaftlichen 
L ebens hervorgeru fen?  D i e  T e c h 

n i k ;  der Ingenieur is t der große 
Z auberer und Z im m erer der neuen 
W e lt  der m odernen W ir tsc h a ft die 
von seinem  G eist erfüllt ist. E r kann 
es auf die D auer n icht ertragen , daß 
er in dieser seiner W elt, seiner Schöp
fung nichts zu sagen haben soll, daß 
Leute, die von seiner W elt nichts v e r
stehen, ja  nach ih rer V orbildung kaum 
e tw as vers tehen  können, das maß
gebende W ort auch w eiterh in  spre
chen sollen. „Vom R echte, das mit 
uns geboren, von dem is t leider nie 
die F rag e .“ D e r  I n g e n i e u r  
w i l l  j e t z t  s e i n  R e c h t .  E r will, 
daß L eute s e i n e r  P rägung , daß 
M änner, die m it t e c h n i s c h e m  
G e i s t  erfüllt sind, auf die höheren 
V erw altungsposten  gelangen. Gewiß, 
juristische K enntnisse, w irtschaftliche 
E insicht sind nötig zum  V erw alten. 
N i c h t  j e d e r  I n g e n i e u r  hat 
Zeit genug, sich dieses W issen in 
solch hohem  M aße anzueignen, wie 
es die veran tw ortungsvolle  Tätigkeit 
d e s  V e r w a l t e n s  erfordert. Die 
technische A rbeit w ill w eite r getan 
sein, der technische F o rtsch ritt darf 
nicht stillstehn. D e r  F a c h i n g e 
n i e u r  w ird  dafür sorgen. E r will 
ab er m it seinem  S treben , seinem  A r
beiten V erständnis finden, will, daß 
sein Fleiß im p rak tischen  Leben auch 
den Nutzen bringt, den er bringen 
kann. D a f ü r  w ird  so rg en : der in 
t e c h n i s c h e m  G e i s t  erzogene, 
m it gründlichen w irtschaftlichen und 
juristischen K enntnissen ausgestatte te  
V e r w a l t u n g s i n g e n i e u r ,  der 
kom m en w ird, w eil e r komm en 
m u ß .  W.  M a t s c h o ß ,

C harlottenburg.

INDUSTRIE UND BERGBAU.
F rauenarbeit in d er Industrie. Als

sich M itte 1907 die M ark tlage  v e r
schlechterte, äußerte  sich d ies auf 
dem gew erblichen A rbeitsm ark te  zu
nächst in der W eise, daß männliche 
A rbeitskräfte  im m er w eniger, w e ib 
liche A rbeitskräfte  dagegen noch län
gere  Zeit ziem lich lebhaft v erlang t 
w urden. Nur allm ählich versch lech
te r te  sich auch auf dem A rbeitsm ark t 
für w eibliche P ersonen  die B eschäf
tigungsgelegenheit. Infolge der s ta r 
ken A rbeitslosigkeit für männliche A r
beiter tr a t  eine bem erkensw erte  E r
scheinung ein, das A ngebot von w eib 

lichen K räften nahm  auffallend zu. D as 
Angebot w a r  z. B. im M ärz dieses 
Jah res um 28 vH  höher als im Vor
jahr, w äh rend  es für m ännliche Ar
beiter nur um 23 vH stieg. D iese Zu
nahm e von B eschäftigung s-uchenden 
F rauen  und M ädchen e rk lä r t sich 
leicht, w enn man sich die Folgen deF 
A rbeitslosigkeit fü r eine groß
städ tische A rbeiterfam ilie v o r Augen 
hält. Solange der M ann B eschäfti
gung h a t  b rauchen F rau  oder T öchter 
nicht oder n icht in dem G rad  e r
w erb tä tig  zu sein, w ie es der Fall 
i s t  sobald der E rn äh rer der Fam ilie
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ohne V erdienst ist. Je  größer der 
Kreis der männlichen Arbeitslosen, 
desto s tä rk e r das B estreben der 
weiblichen Fam ilienangehörigen, sich 
Beschäftigung zu suchen. In manchen 
G ew erben, die sich durch regel
mäßige w interliche Ruhe auszeichnen, 
hat sich sogar eine A rt A r b e i t s 
t e i l u n g  zw ischen Mann und Frau 
herausgebildet, w onach die F rau in 
der Zeiit, in der die A rbeit des M annes 
ruht, e rw erbstä tig  ist. Namentlich 
sind in sächsischen: B ezirken derartige 
Beobachtungen zu m achen. So findet 
m an im Chem nitzer B ezirk in Ap
preturanstalten  viele Frauen, die nur 
im W inter daselbst tä tig  sind, w eil 
ihre M änner als H andarbeiter, 
M aurer, Z im m erer usw. im W inter 
gar keinen oder nur geringen V er
dienst haben. In anderen Bezirken 
suchen die F rauen von B auarbeitern  
w ährend  der W interm onate B eschäfti
gung hu Fabriken. Es kom m t sehr 
häufig vor, daß w ährend der Ab
w esenheit der F rau d e r  M a n n  d i e  
W i r t s c h a f t  besorgt. Eine ähn
liche Erscheinung findet sieh auch bei 
Ehen der H am burger G elegenheits
arbeiter, w ozu alle ungelernten F a 
brikarbeiter, Kai- und H afenarbeiter, 
E verführer, H eizer und Trim m er auf 
Seeschiffen gehören. Im W inter sind 
diese G elegenheitsarbeiter zum Teil 
ohne Verdienst, die Familie ist des
halb auf den M iterw erb der F rau  
sehr angew iesen. In Zeiten n ieder
gehender M arktlage w ird  diese E r
scheinung häufiger, und namentlich 
im laufenden Jah re  w a r der Andrang 
von arbeitsuchenden Frauen und 
M ädchen besonders stark . D iese Zu
nahme des w eiblichen A ndranges be
deutet nun nicht nur eine V er
stärkung des W ettbew erbes auf dem 
weiblichen, sondern auf dem ge
sam ten A rbeitsm arkt. In Zeiten, wo 
der B eschäftigungsgrad sich erst 
ganz langsam  w ieder zu heben 
beginnt, bevorzugen auch die Ar
beitgeber w eibliche Hilfskräfte, und 
diese dringen, da sie billiger a r 
beiten. zum Teil in Berufe ein, die 
bisher den männlichen A rbeitern Vor
behalten w aren. Zusam m enfassend 
kann man sagen, daß am Anfang 
einer gew erblichen Krise und dann 
in der Zeit der Erholung sich der 
W ettbew erb  der F rauenarbeit auf 
dem gew erblichen A rbeitsm arkt am 
stärksten  äußert. J. C.

W irtschaftliches aus Mexiko.
Das nördliche Mexiko bildet ein 

gew altiges Hochland, das von den 
G ebirgsketten der S ierra  M adre in 
verschiedenen Parallelzügen in nord
südlicher Richtung durchsetzt w ird. 
Noch vor e tw a zehn Jahren  galt dieses 
ganze große G ebiet als eine tote, 
elende Felsenw üste; auf alten 
A tlanten findet man hier kaum 
S tädte verzeichnet. Nur Bergbau 
w urde in einzelnen Bezirken mit den 
einfachsten Mitteln betrieben. E rst als 
die Eisenbahnen im mer w eite r v o r
drangen und infolge lockender, aben
teuerlicher B erichte am erikanischer 
„Spione“ die „friedliche Invasion“ der 
A m erikaner begann, als insbesondere 
durch kühne Bodenspekulationen und 
ein verständnisvolles E ntgegenkom 
men der mexikanischen Regierung 
im m er w eitere  Kreise angezogen w u r
den, is t w irtschaftliches Leben - in 
diese Gegenden gekommen. U nter dem 
Einfluß der verbesserten  V erkehrsver
hältnisse nahm alsbald der Bergbau 
einen großen Aufschwung: die Blei- 
und Silbergruben bei Mapimi und 
die Kohlengruben bei Sabinas und El 

M enor zählen heute zu den größ
ten und ausgiebigsten G ruben des 
ganzen Staates. Torreon, das noch vor 
zehn Jah ren  ein kleines Dorf mit 
w enigen Indianerhütten w ar, ist heute 
eine blühende S tad t m it e tw a 40 bis 
50 000 Einw ohnern. Der A m erikaner 
ist hier der eigentliche K ulturträger 
gew orden und echt am erikanischer 
Geist herrsch t auch in den industriel
len U nternehm ungen dieser Gebiete. 
In den letzten Jahren  hat man sich 
auch die großen w eiten Hochebenen 
nutzbar gemacht, als m an hier 
die G uayube-Pflanze entdeckte. Die 
Gummigewinnung aus dieser Pflanze 
steh t heute in voller B lüte1), in
dessen scheinen sich die großen 
H offnungen, die man auf diese 
Pflanze gesetzt hat, nicht ganz zu 
erfüllen. Die gew altigen Felder um 
Saltillo herum  und die in der Laguna, 
dem G ebiet um die S tadt T orreon, sind 
zw ar noch lange nicht erschöpft, aber 
man sieht schon mit einer gew issen 
Besorgnis einem berechenbaren Ende 
entgegen^ da der N achwuchs der

J) Der A. Schaaffhausen’sche B ank
verein hat die große Fabrik  bei Sal
tillo finanziert.
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Pflanzen m ehr Zeit braucht, als u r
sprünglich angenom m en w ar. Neu
erdings ist das In teresse w e ite r Krei
se auf die W achsfabrikation  aus der 
Candelilla-Pflanze gelenkt w orden. 
Nachdem der am erikanische Ingenieur 
W alte r W illet in San Antonio vor 
e tw a  Jah resfris t als e rs te r  die E nt
deckung gem acht hatte, daß man aus 
d ieser im w estlichen T exas w ild 
w achsenden Pflanze ein billiges und 
gu tes W achs hersteilen  könne, ist 
m an auch im nördlichen M exiko auf 
die Suche danach gegangen und hat 
in Coahuila große, w eite  F elder dieser 
P flanze gefunden. Die P flanze w äch st 
in großen, starken , m eterhohen, 
S trauchbüschen  auf steinigem , tro ck e
nem Boden, so daß sie nicht der ge
ringsten Pflege bedarf. Das W achs 
hafte t der Pflanze außen an den S tie
len in F orm  einer dünnen Schicht 
feiner K örnchen an, so daß es auf 
rein m echanische W eise, durch Rei
bung, blosgelegt w erden  kann. — 
Aus diesem Grund eignet sich die 
P flanze n icht zu w eiten  T ransporten , 
da schon die gegenseitige Reibung 
der einzelnen P flanzenteile genügt, 
das W achs abzuscheiden. Die G e
w innung muß deshalb in unm itte lbarer 
N ähe d e r P flanzenfelder v o r sich 
gehen. Vorläufig hat m an einen

kleinen B etrieb  in jenem  G ebiet e r
stellt, in dem nach einem  paten tierten  
V erfahren die P flanzen einer B ehand
lung m it Dampf und W asse r ausge
se tz t w erden , w odurch  das W achs 
von  den P flanzen teilen  abschm ilzt. 
Dann w ird  es gerein ig t und zum E r
s ta rren  gebrach t, w onach  es dann 
als dunkelbraune, außerordentlich 
ha rte  M asse, ähnlich dem C arnauba- 
W achs, erscheint. Nach der B erech
nung dieses B etriebes w ird  an W achs 
3,5 vH vom  G ew icht des Rohm a
teria ls  gew onnen. Da Rohstoff und 
G ew innung sehr billig sind, läßt 
das V erfahren einen guten Nutzen und 
die w eite re  G ew innung dieses neuen 
W achses is t gesichert, falls der Nach
w uchs der P flanzen, für den man jetzt 
ein Jah r ansetzt, ste tig  bleibt. Man 
hofft, daß das so gew onnene W achs 
in der elek tro technischen  Industrie 
zu Isolierungszw ecken  V erwendung 
finden w ird , da sein Schmelzpunkt 
ziem lich hoch, bei 85° C, liegt.

G egenw ärtig  is t m an in M onterrey 
m it der F inanzierung einer Gesell
schaft zur A usbeutung dieses Ver
fahrens beschäftig t. Aktien w erden in 
k leineren S tücken un ter der üblichen 
am erikanischen R eklam e angeboten 
und finden gute Aufnahme. 
E r i c h V e n s k e ,  M o n terrey  in Mexiko.

HANDEL UND VERKEHR.
Absatzverhältnisse für elektrotech

nische Waren in Griechenland.
In G riechenland h a t die V erw endung 

von elek trischer E nergie zu K raft- 
und B eleuchtungszw ecken in den le tz 
ten  Jah ren  b each tensw erte  F o r t
sch ritte  gem acht. Infolgedessen w ird  
die E infuhr von elektro technischen 
E rzeugnissen aller A rt von T ag  zu 
T ag  bedeutender.

D a die griechische H andelsstatistik  
keine ins einzelne gehenden Angaben 
h ierüber enthält, is t es unmöglich, den 
W e rt d ieser H andelsbew egung auch 
nur annähernd zu bestim m en. Von 
sachkundiger Seite w ird  e r b e 
reits auf einige Millionen geschätzt: 
allein die Société hellénique d 'é lectri
cité  füh rt alljährlich für m ehr als 
300 000 F rcs ein.

E ingeführt w erden  zu rzeit vornehm 
lich die nachstehenden G egenstände: 
K abel aus isoliertem  und arm iertem  
K upfer für elek trische U nterleitungen,

iso lierter D raht für e lektrische In
sta llationsanlagen in den Häusern, 
D rah t und Kabel für Oberleitungen, 
e lektrische D ynam os und Motoren, 
T ransfo rm ato ren , A m perem esser, Volt
m esser, S icherheits- und andere 
S chaltgerä te , S trom unterbrecher, 
schm elzbare Sicherungen, S trom ab
nehm er und andere kleine Gegen
stände für elek trische P rivatinsta lla
tion, e lek trische Glüh- und Bogen
lam pen, M etallfadenlam pen, Strom 
m esser , B eleuchtungsgegenstände 
usw., P fähle aus im prägniertem  
Holz oder aus E is e n , Pylonen, 
L äute-, T elegraphen- und Telephon
gerätschaften , e lek trische  Kohle.

E lektrische H eizungs-, Zünd- und 
E xplosionsappara te  finden in Grie
chenland noch keine V erw endung.

An der Einfuhr von Erzeugnissen 
ist e rfreu licherw eise D eutschland in 
e rs te r  Linie be te ilig t; an zw eiter 
Stelle steh t Ö sterreich , es folgen
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Frankreich  und Italien, ö s te rre ich i
sche, deutsche und italienische Firm en 
liefern vo r allem den Bedarf an D raht 
und Kabeln aller Art. Kabel und 
D raht ohne W icklung kommen auch in 
großen Mengen aus Frankreich. Elek
trische L äutew erke w erden ebenso 
w ie Isolatoren aus Deutschland und 
Ö sterreich bezogen, neuerdings e r
scheinen jedoch auch französische E r
zeugnisse, die ihrer guten Herstellung 
w egen beliebt sind, am M arkt. Eine 
französische Firm a liefert je tz t auch 
elektrische Kohle, Dynamos, G enera
toren, Glüh- und Bogenlampen, Draht, 
Kabel usw. So bezieht die größte 
E lektrizitätsgesellschaft Griechenlands, 
die Société hellénique d’électricité, 
eine Anzahl e lektrischer G erätschaften 
aus F rankreich ; aus A m erika erhält 
sie  alle Fabrikate  der F irm a Thom- 
son-Houston. Ein Schw eizer Haus ist 
gegenw ärtig  an der Einfuhr von D y
namos, G eneratoren  usw. beteiligt, 
allerdings in nur geringem  Maße.

D as größte E lektrizitätsw erk  Grie
chenlands ist das K raftw erk der So
ciété hellénique d’électricité in Pha- 
leron, w elches für die öffentliche und 
private  Beleuchtung der S tad t Athen, 
für die Straßenbahn in Athen und 
Umgebung, für die elektrische Bahn 
von Athen nach dem Piräus, die 
öffentliche und p rivate  Beleuchtung in 
den V orstädten Kefissia, Phaleron und 
P iräus, für die industriellen B etriebe 
am P iräus und die landw irtschaft
lichen B etriebe in der Ebene des 
P iräus S trom  liefert. Die Gesellschaft 
besitzt ferner das R echt für die elek
trische Beleuchtung der S täd te  Chal- 
cis, Syra, Apostoli, K alam ata und 
P a tra s , sow ie für die elektrische 
S traßenbahn in P atras.

Vier w eitere  elektrische B eleuch
tungsunternehm en gehören unabhängi
gen kleineren Gesellschaften oder 
P rivatpersonen ; es sind dies die An
lagen in Zante (Inhaber: M etaxas), in 
Tripoli (Inhaber: Zacharion & Co.), in 
P y rgos (Inhaber: Polygenis) und in 
T rikala  (Inhaber: Stam atopsulo).

U ber nennensw erte elektrische An
lagen verfügt des w eiteren  die Ge
neraldirektion der Posten  und T ele
graphen in Athen, w elche ihren B e
darf an elektrotechnischen W aren in 
erheblichen Mengen unm ittelbar oder 
durch Agenten aus dem Auslande be
zieht. Außerdem ist an dieser Stelle

noch die Société du gaz d’A thènes et 
du P irée zu nennen, die, hinsichtlich 
der elektrischen Beleuchtung mit der 
großen Société d ’électricité in Ge
schäftsverbindung, einen ziemlich s ta r 
ken V erbrauch an elektrischen Lam 
pen aller A rt hat.

Die von den griechischen K raft
w erken verlangten  G eräte und elek
trotechnischen E rzeugnisse w ie auch 
die für den Handel bestim m ten W aren 
w erden  fast ausschließlich durch Kom
m issionsagenten eingeführt mit Aus
nahme der G eräte der Thom son- 
Houston Co., w elche von der Société 
d’électricité selbst geliefert w erden. 
D ynam os gibt diese G esellschaft oft 
m ietw eise an B etriebe ab, die von ihr 
mit elektrischem  Strom  ve rso rg t w e r
den.

Die technische G esellschaft Za
charion & Co. ist die Hauptfirma, 
die sich m it der Einfuhr von elek tro 
technischen W aren für eigene R ech
nung und in Kommission befaßt. Sie 
v e rtr itt zw ei deutsche Firmen.

W er Geschäfte nach G riechenland 
machen will, muß für tüchtige V er
tre te r  sorgen, w elche durch ihre mit 
M ustern ausgestatte ten  Reisenden 
regelm äßig die Kundschaft besuchen 
und den guten Kunden alle nur mög
liche Erleichterungen, nam entlich hin
sichtlich der Zahlungsw eise, und P re is 
erm äßigungen zu gute kommen lassen. 
Es ist ratsam , vor der Bestellung 
eines V ertre te rs die genauesten E r
kundigungen nach seiner Z uverlässig
keit und T üchtigkeit einzuholen. Man 
verlange von jedem neuen V ertre ter 
Empfehlungen und erkundige sich 
gleichzeitig beim Konsulate, bei den 
Banken und w enn möglich auch bei 
einem V ertrauensm ann nicht nur über 
den sich Anbietenden, sondern auch 
über die von ihm angegebenen Em p
fehlungen. Der Vergleich gibt ein 
k lares Bild der Bew erbung. Die
N ichtbeachtung dieser R atschläge hat 
leider schon manchen Industriellen ge
schädigt. W enn auch die G eschäfts
verm ittlung durch Reisende die
H auptsache ist, sollte tro tzdem  eine
fleißigere Versendung von Katalogen 
und Preisverzeichnissen an die
einschlägigen Geschäfte in G riechen
land nicht unterbleiben. Jeder, der 
nach G riechenland verkaufen will, 
muß sich insbesondere m erken, daß 
es durchaus notw endig is t ,  die



380 KLEINE MITTEILUNGEN

W are  un ter m öglichst genauer B e
obachtung auch der kleinsten Ein
zelheiten nach dem von  dort aus be
stellten  M uster zu liefern. Jede, 
auch die k leinste A bweichung von 
dem le tz teren  b ie te t den einheimischen 
K aufleuten die erw ünsch te  Handhabe, 
Schw ierigkeiten  zu m achen. D er ge
w öhnliche W eg für diese L eute ist 
der, die W are  un ter einem nichtigen 
V orw and abzulehnen und dann den 
F abrikan ten  durch langes W arten  auf 
V erkauf m ürbe zu m achen, um 
schließlich die A blassung der als „pas 
conform e à  l’échantillon“ bezeich- 
neten  W are  für einen Spottpreis zu 
erzielen. Dies ist ein V erfahren, w el
ches leider im griechischen G eschäft 
zur G ew ohnheit gew orden is t und 
deshalb die besondere V orsicht un
se re r  G eschäftsw elt erfordert.

Der französische Automobilmarkt in 
der W eltwirtschaft. Bei der führenden 
Stellung der französischen A utom obil
industrie auf dem W eltm ärk te  sind die 
neuesten Aus- und E infuhrzahlen des 
französischen A utom obilm arktes von 
besonderem  Interesse. Die A usfuhr
w e rte  für französische A utomobile in 
den M onaten Jan u ar bis A pril der 
Jah re  1907 bis 1909 betrugen  in 1000 
F rc s :

1907 1908 1909
England . . 22 938 18 910 19 943
Belgien . . 5 278 3 121 5 688
Argentinien . 2 546 1 498 3 856
Deutschi and 5 006 5 616 3 208
Ver. Staaten

v. Nordam. 3 945 4 234 2 734
A lg ie r. . . 1 287 1 788 2 597
Rußland . . 328 1 130 1 393
Ita lien . . . 1 697 737 1 321
Schweiz . . 1498 549 1 275
Spanien . . 750 1 211 1 041
Brasilien . . 1 742 818 411
Türkei. . . 54 208 338
Österreich . 226 99 255
übrige Länder 4 673 3 973 3 928

51 968 43 892 47 988

Höhe gehalten h a t  Eine Zunahme, 
auch m it R ücksicht auf das Ja h r  1907, 
ist für Belgien, Spanien, T ürkei, Ö ste r
reich und besonders für A lgier und 
Rußland zu verzeichnen. Mit Aus
nahm e von A rgentinien sind dagegen 
die am erikanischen M ärk te : V ereinigte 
S taaten  und Brasilien, zurückgegangen. 
D asselbe gilt für das D eutsche Reich, 
das ebenso w ie die V ereinigten 
S taa ten  für 1908 eine Zunahm e zu 
verzeichnen  hatte .

D iesen A usfuhrw erten  von  rd. 50 
Millionen s teh t eine seh r geringe Ein
fuhr von e tw as  über 2 M illionen Frcs 
gegenüber.

Es führten  A utom obile in den Mo
naten  Jan u ar bis April der Jah re  1907 
bis 1909 nach F rankre ich  ein (W ert in 
1000 F rcs ):

Deutsches Reich .
I ta l ie n ......................
England . . . .
Belgien . . . .
Schweiz . . . .
Ver. Staaten von 

Nordamerika . . 
Spanien . . . .
Argentinien . . .
A lg ie r ......................
Rußland . . . .
übrige Länder . .

1907 1908 1909
900 747 695

1076 494 470
90 106 388

243 281 288
142 84 163

39 19 82
— 24 47
— — 10

196 191 —

121 123 37
2807 2069 2180

Aus dieser Aufstellung is t zu e r
kennen, daß die A usfuhr von französi
schen A utom obilen w ieder zugenom 
m en hat, w enn sie auch den S tand von 
1907 noch nicht erreich t. S ta rk  in 
die Augen springend ist der B edarf 
Englands, der beinahe die H älfte der 
französischen A usfuhr b e träg t und sich 
im großen ganzen in den ers ten  v ier 
M onaten der drei Jah re  auf gleicher

Das D eutsche R eich s te h t für 1909 
an e rs te r  Stelle, doch is t seine Einfuhr 
nach F rankreich , w enn auch nicht in 
dem sta rk en  M aße w ie  die Italiens, 
zurückgegangen. Zugenom m en hat die 
Einfuhr aus England, Belgien, der 
Schw eiz und den V ereinigten S taaten. 
Dr. B r. H e i n e m a n n ,  B raunschw eig. 
Geplante Änderung des schwedischen  

Zolltarifes.
Auch Schw eden  b eab sich tig t seinen 

Zolltarif gründlich um zugestalten. 
D er neue T arif en tw urf w e ist eine 
außerordentlich  w eitgehende Gliede
rung (1208 Tarifnum m ern gegenüber 
740 im letzten  T arif) und in großem 
Umfang auch bei den F ertiger
zeugnissen G ew ichtszölle auf. Da 
für D eutschland die G estaltung der 
schw edischen Z ollverhältn isse nicht 
ohne B edeutung is t (die G esam tein
fuhr D eutschlands nach S chw eden  be
trug  1907 186,6 M illionen M), is t es 
m it D ank zu begrüßen, daß der V er
ein deu tscher M aschinenbau-A nstalten
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sich die Mühe unterzogen hat, in einer 
soeben erschienenen D ruckschrift1) die 
geplanten Erhöhungen der schw edi
schen M aschinenzölle eingehend zu 
behandeln. Sie enthält nicht nur die 
beabsichtigten neuen Zollsätze, son
dern auch die hauptsächlichsten Punkte 
der von dem Zollausschusse des 
schw edischen Reichstages für diese 
Zollsätze gegebenen Begründung. Die

Begründung zeigt, daß der vorliegende 
sehr sorgfältig ausgearbeitete Ent
w urf den G rundsatz „Schutz der hei
mischen Industrie“ zielbew ußt befolgt, 
es aber doch verstanden hat, gegen
über unberechtigten und zu w eit ge
henden Ansprüchen der heimischen 
Industrie auch das In teresse der V er
braucher zu w ahren.

FABRIKORGANISATION UND VERWALTUNG.
Wohlfahrteinrichtungen der Arbeit

geber.
W er von den W ohlfahrteinrich

tungen der A rbeitgeber eine Lösung 
der A rbeiterfrage erw arte t, ist auf 
falschem W ege. Der Geist der Zeit 
ist diesen Einrichtungen nicht günstig. 
Der A rbeiter von heute, selbstbe
w ußt und gesteigerten Ehrgefühls, 
gestü tzt durch Millionen zählende 
O rganisationen mit Millionenvermögen, 
w acht eifersüchtig über die m eist in 
schw eren, zähen Kämpfen dem U nter
nehm ertum  abgew onnenen Errungen
schaften. E r w ird auch nicht das 
kleinste R e c h t  gegen die schönste 
W ohlfahrteinrichtung vertauschen. 
D as ist zweifellos ein anständiger 
Zug, der durchaus Achtung verdient 
— und m ehr Beachtung bei den Ar
beitgebern, als er bisher wohl gefun
den hat. Das M ißtrauen des A rbeiters, 
daß man ihm durch W ohlfahrtein
richtungen das R echt der Freizügig
keit oder das K oalitionsrecht be
schneiden will, daß Veranstaltungen, 
die angeblich zu seinen Gunsten ge
troffen sind, nur nach außen etw as 
vorstellen, die öffentliche Meinung zu
gunsten des U nternehm ers beein
flussen sollen, w ährend sie in W irk
lichkeit Lohndrückereien und anderes 
verdecken, ist nicht immer ganz un
berechtigt. Doch auch die W ohl
fahrteinrichtungen des selbstlosesten 
A rbeitgebers erleiden die gleiche 
schiefe Beurteilung, weil eben der 
heutige A rbeiter darum  kämpft, so 
gestellt zu w erden, daß alle derarti
gen freiwilligen Leistungen des U nter-

*) Diese D rucksache w ird  vom V er
eine deutscher M aschinenbau-A nstal
ten, Düsseldorf, Jakobistraße 3/5, an 
Interessenten  auf W unsch abgegeben.

nehm ers überflüssig w erden. Der 
m oderne A rbeiter lehnt sich auf gegen 
jede Bevormundung, gegen jeden 
Schein patriarchalischer H errschaft; 
er will sein Schicksal selbst führen. 
S t a r k e  G e w e r k s c h a f t e n  u n d  
W o h l f a h r t e i n r i c h t u n g e n  
v e r t r a g e n  s i c h  n i c h t .  Beson
ders heftig w urde in den letzten 
Jahren  der Kampf gegen die W erk 
pensionskassen geführt, und in der 
T at ist diese F rage tro tz  m ehrfacher 
gerichtlicher Entscheidungen und aus
führlicher, w issenschaftlicher G utach
ten noch durchaus nicht spruchreif.

Die Schw ierigkeit liegt bei den 
Pensionskassen der A rbeitgeber in 
der Verkuppelung zw eier gänzlich 
voneinander verschiedener D inge: des 
A rbeitsvertrages und der K assenm it
gliedschaft. D er A rbeitsvertrag  ge
w ährleistet dem A rbeiter freies Kün
digungsrecht, Freizügigkeit; der 
Zw angsbeitritt zur Kasse, die Z w angs
mitgliedschaft hält ihn auf seiner A r
beitstelle fest, will e r nicht das Ein
trittsgeld, die gezahlten B eiträge und 
jeden Anspruch auf Pension verlieren. 
Der A rbeiter ist also in einer Zw angs
lage, die dadurch bedeutend v e r
schärft w ird, daß der A rbeitgeber 
ihm jederzeit kündigen kann, w om it 
der A rbeiter seine Ansprüche und 
sein Geld verliert. Die B etriebspen
sionskasse ihrerseits kann nur b e
stehen, w enn eben möglichst alle A r
beiter M itglieder sind und einzahlen; 
der A rbeitgeber seinerseits will sich, 
sowie heute das A rbeitsverhältnis 
geregelt ist, mit R echt sein Kündi
gungsrecht nicht schm älern lassen. 
Die gesam ten B eiträge herauszahlen? 
Das w ürde den B estand der Kasse 
gefährden und im Falle eines Streikes 
geradezu als S treikpräm ie dienen. 
Die A rbeiter könnten m it dem Geld
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des A rbeitgebers ihre S treikkassen 
füllen. G arnichts w ieder heraus
zahlen bedeute t eine große H ärte 
gegen den A rbeiter, besonders des
w egen auch, w eil e r ohne Einfluß auf 
die Lösung des A rbeitsverhältn isses 
ist. Eine reichsgesetzliche Regelung, 
w ie sie in der sozialdem okratischen 
Interpellation vom 29. April und
4. Mai im R eichstage verlang t w urde, 
hat der dam alige S taa tssek re tä r des 
R eichsam tes des Innern, H err von 
Bethm ann-Hollw eg, abgelehnt m it dem 
H inweise darauf, daß diese B etriebs
pensionskassen doch freiwillige E in
richtungen der U nternehm er seien, 
w elche sie bei gesetzlichem  Zw ange 
ohne w eiteres eingehen lassen könn
ten. Eine W eiterversicherung  des 
A rbeiters — nach A usscheiden aus 
dem B etriebe — scheitert an der zu 
hohen finanziellen Belastung des A r
beiters, der dann die B eiträge allein 
zu zahlen hätte . B eachtensw ert, doch

auch rech t schw ierig  in seiner p rak 
tischen D urchführung, erschein t der 
V orschlag, K artellverbände der W erk 
pensionskassen zu bilden, w elche die 
ihre Stelle w echselnden A rbeiter 
gegenseitig  aufnähm en. D er Abge
ordnete G iesberts schlug vor, den 
B eitrittzw ang nur für A rbeiter, die 
schon längere Zeit, e tw a  ein Jah r, dem 
B etriebe angehören, auszusprechen. 
D am it w ürde ein großer Teil von 
Klagen verschw inden, nämlich all der 
A rbeiter, die vor Ablauf dieser Zeit 
die Stelle w echseln.

D er S taa tssek re tä r kam  zu dem 
Schlüsse, daß allgem eine gesetzliche 
B estim m ungen zur Zeit nicht ange
b rach t seien, aber auf dem V erw al
tungsw ege — das A ufsichtsam t für P ri
vatversicherungen  m it vielleicht auszu
dehnenden B efugnissen w äre  hier zu
ständig — die R ückerstattung  von 
B eiträgen sow eit w ie möglich ange
bahn t w erden  m üsse. M.

RECHT UND TECHNIK.
Kammern für gew erblichen R ech ts

schutz.
Dem Beispiele der preußischen 

Ju stizverw altung  folgend, ist auf An
regung des Kgl. B ayerischen Ju s tiz 
m inisters bei den bayerischen  G erich
ten die R echtsprechung auf dem G e
biete des gew erblichen R echtsschut
zes und den verw and ten  G ebieten 
d e ra r t vere in ig t w orden , daß säm t
liche bürgerlichen R ech tsstre itigkei
ten aus diesen G ebieten im W ege der 
G eschäftsverteilung bei den O berlan
desgerichten je einem Z ivilsenat und 
bei solchen L andgerichten, bei denen 
derartige  R echtsstre itigkeiten  in g rö 
ß erer Zahl Vorkommen, je einer Zivil
kam m er überw iesen  w erden. Solche 
Sonderkam m ern sind bei den L andge
richten M ünchen I, N ürnberg, F ran 
kenthal, A ugsburg und W ürzburg  ge
bildet w orden. D iese Sonderkam m ern 
sollen mit R ichtern  b ese tz t w erden, 
die durch ihre V orbildung bere its  E r
fahrungen auf dem G ebiete des ge
w erblichen R echtsschutzes gew onnen 
haben und von denen auch nach ihren 
N eigungen e rw a rte t w erden  darf, daß 
sie sich das Maß prak tischer K ennt
nisse und Fähigkeiten aneignen, das 
die Entscheidung von R ech tsstre itig 
keiten aus dem G ebiete des gew erb 

lichen R echtsschutzes nicht selten e r
fordert. Auch soll darauf B edacht ge
nomm en w erden , daß ein möglichst 
geringer W echsel in der B esetzung 
eintritt.

Die bayerische  Ju stizverw altung  
hat kürzlich den R echtsprak tikan ten  
empfohlen und g esta tte t, w ährend 
ih rer A usbildungszeit bei kom m er
ziellen und industriellen U nterneh
mungen tä tig  zu se in ; auf ihr E r
suchen haben sich zahlreiche derarti
ge U nternehm ungen b ere it gefunden, 
R echtsp rak tikan ten  in dieser W eise 
zu ih re r Ausbildung zu beschäftigen. 
Diese A rt der Ausbildung w ird  nach 
der A nsicht des bayerischen  Justiz
m inisters zur H eranbildung von ge
eigneten R ichtern  für die Sonder
kam m ern für gew erblichen R echts
schutz besonders w ertv o ll sein.

A ußerdem  sind K am m ern für die 
Entscheidung von S treitigkeiten  auf 
dem G ebiete des gew erblichen R echts
schutzes auch in anderen  Bundes
staa ten  eingerich tet w orden  und zw ar 
bei den folgenden L andgerich ten :

Königreich S achsen : B autzen, Chem 
nitz, D resden, F reiberg , Leipzig, 
Z w ickau ;



G roßherzogtum  H essen: D arm stadt, 
Gießen, M ainz;

F reie und H ansastad t H am burg: 
H am burg;

Reichslande E lsaß-Lothringen: Metz, 
S traßburg .

F erner sind an säm tlichen O ber
landesgerichten von Preußen, Bayern, 
Hessen, H am burg und E lsaß-Lothrin
gen auch in der Berufungsinstanz die 
Sachen des gew erblichen R echts
schutzes besonderen Senaten zuge
te i l t

So dankensw ert dieses Vorgehen 
der Justizverw altungen an sich e r
sche in t so ist doch zu beachten, daß 
Ingenieurw elt und Industrie diese be
sonderen Kammern nur als einen 
Ü bergangszustand ansehen können. 
D as Endziel bleibt für sie die Schaf
fung von Sondergerichtshöfen, die 
aus R echtsgelehrten u n d  technischen 
R ichtern zusam m engesetzt sind. Die 
Zukunft w ird  zeigen, inw iew eit die 
Schaffung der Sonderkam m ern für ge
w erblichen R echtsschutz sich als ein 
H indernis für die Einrichtung der ge
m ischten Sondergerichtshöfe erw eisen 
wird.

Ingenieur F r ö l i c h ,  
Düsseldorf.

Lieferung von M aschinen nach Ruß
land. Ein in Rußland ansässiger 
M ühlenbesitzer bestellte  bei einem 
deutschen M aschinenfabrikanten die 
Einrichtung für eine Mühle, zahlte 
1000 M auf den Kaufpreis an und v e r
pflichtete sich, den R est in dreim ona
tigen R aten  zu tilgen. Die B estel
lung erfolgte zu der Zeit, als die 
W irren  in Rußland ausbrachen, und 
der M aschinenfabrikant w ar mit 
R echt der Meinung, falls er die Liefe
rung ausführe, sei sein Anspruch 
an den B esteller seh r gefäh rd e t 
und h ier m üsse § 321 des BGB 
zur A nwendung gelangen, w o
nach derjenige, w elcher aus einem 
gegenseitigen V ertrage vorzuleisten 
verd ich te t i s t , falls nach dem 
Abschluß des V ertrages in den 
V erm ögensverhältn issen  des an
deren Teiles eine w esentliche V er
schlechterung e in tr i tt  durch die der 
A nspruch auf die G egenleistung ge
fäh rdet w ird , die ihm obliegende 
Leistung verw eigern  darf, bis die

RECHT UND

Gegenleistung bew irk t oder S icher
heit für sie geleistet w ird. Aus die
sem Grunde verlang te  der M aschinen
fabrikan t auch von dem M ühlenbe
sitzer Sicherheitsleistung durch B e
stellung einer H y p o th ek  für den R est
kaufpreis. D er M ühlenbesitzer w ar 
hierm it nicht e inverstanden und 
streng te  gegen den L ieferer K lage 
vo r dem zuständigen deutschen G e
richt an, m it dem A ntrage, den B e
klagten zu verurteilen , die E inrichtung 
so w ie vere inbart zu liefern. In
dessen w urde der K läger m it seinem  
Anspruch vom K am m ergericht a  b - 
g e w i e s e n ,  da der G erichtshof das 
Vorgehen des deutschen Fabrikanten  
für durchaus berech tig t erach tete . 
Die im V ertrag  auf Jah re  hinaus v e r
einbarte K reditgew ährung, so heißt es 
in den Gründen, se tz t voraus, daß 
keine U m stände eintreten, die die 
Leistungsfähigkeit des K lägers zu be
einträchtigen geeignet w ären. R evo
lutionäre Unruhen, w ie sie in dem 
fraglichen G ebiete dam als ausgebro
chen w aren , sind aber, w enn sie sich 
auch nicht in unm ittelbarster Nähe 
des M ühlenbesitzers abspielen, auf 
dessen V erm ögenslage von w esen t
lichem Einfluß; denn sie un tergraben 
die Sicherheit von Handel und W an
del und drücken die w irtschaftliche 
Lage des g a n z e n  L a n d e s  herab. 
Damit w ird  aber die E rw erb tä tigkeit 
jedes einzelnen G ew erbetreibenden 
gelähm t, und w ie des L a n d e s  K re
dit, so leidet auch der seinige unter 
der U nsicherheit aller V erhältnisse. 
Er w ird  genötigt, seine W ertpap iere , 
die im Kurse gesunken sind, und sein 
B argeld für B edürfnisse zu ve rw en 
den, die unter gew öhnlichen V erhält
nissen durch K redit zu regeln w ären , 
so daß auch das K apitalverm ögen 
eine erhebliche V erringerung erfährt. 
Alle diese Folgen tre ten  aber in be
sonders scharfem  M aße ein. w enn die 
revolutionären Zustände sich in sol
chem Umfang und in solcher Ro
heit äußern, w ie dies in Rußland 
der Fall w ar. In dieser H erabsetzung 
des K redites des K lägers muß unbe
dingt eine so w esentliche V er
schlechterung seiner V erm ögensver- 
hältnisse gefunden w erden, daß der 
Anspruch des B eklagten auf die 
w eiteren  K aufpreisraten gefährdet 
w urde.
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